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(Beginn: 11.34 Uhr)

Vorsitzende Petra Merkel: Meine sehr
verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages hat in
seiner 106. Sitzung am 7. November 2012
einvernehmlich beschlossen, eine öffentliche
Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur
innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalver-
trags, Bundestagsdrucksachen 17/10976
und 17/11011, durchzuführen.

Ich rufe daher den einzigen Punkt der
heutigen Tagesordnung auf:

Öffentliche Anhörung zu dem

von der Bundesregierung eingebrachten
Entwurf eines Gesetzes zur innerstaatlichen
Umsetzung des Fiskalvertrags

- BT-Drucksachen 17/10976, 17/11011 -

dazu: Ausschussdrucksachen 17(8)5517,
17(8)5525, 17(8)5526, 17(8)5527,
17(8)5808,17(8)5810, 17(8)5811,
17(8)5812, 17(8)5817

Federführend:
Haushaltsausschuss

Mitberatend:
Rechtsausschuss
Finanzausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend
Ausschuss für die Angelegenheiten der
Europäischen Union

Berichterstatter:
Abg. Norbert Barthle (CDU/CSU)

Mitberichterstatter/in:
Abg. Carsten Schneider (Erfurt) (SPD)
Abg. Otto Fricke (FDP)
Abg. Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE)
Abg. Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Zu dieser Anhörung darf ich die einge-
ladenen Sachverständigen besonders herz-
lich willkommen heißen. Sie sind zum Teil
lange unterwegs gewesen, um heute hier zu
sein; einer kam sogar aus dem Urlaub zu-

rück. Herzlich willkommen! Herzlichen Dank
für Ihre kurzfristige Teilnahme und Ihre
schriftlichen Stellungnahmen, die wir als
wichtigen Beitrag zu unserer Arbeit betrach-
ten.

Gestatten Sie mir vor den unvermeid-
lichen Anmerkungen zur Organisation und
zum Ablauf der Anhörung einige inhaltliche
Anmerkungen. Gegenstand der heutigen
Anhörung ist der von der Bundesregierung
eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur
innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalver-
trags. Das dem heute vorliegenden Gesetz-
entwurf zugrunde liegende Gesetz zur Rati-
fizierung des Fiskalvertrages hat dieser Aus-
schuss am 27. Juni 2012 abschließend be-
raten, zusammen mit den Gesetzen zur Rati-
fizierung und Finanzierung des ESM. Allen
Ausschussmitgliedern wird diese intensive
Phase noch in lebhafter Erinnerung sein. Der
Ratifizierung des Fiskalvertrages waren
schwierige Verhandlungen zwischen dem
Bund und den Ländern vorausgegangen, um
die Zustimmung des Bundesrates zu sichern.
Die dabei gefundenen Kompromisse finden
in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
und einigen vorliegenden Änderungsanträ-
gen ihren Niederschlag. Diesen werden wir
uns nun gleich zuwenden.

Vorher noch einige organisatorische Hin-
weise: Die Stellungnahmen der Sachver-
ständigen sind ausgelegt. Sie wurden in der
Ausschussdrucksache 17(8)5517 zusam-
mengefasst und dienen als Grundlage für die
Fragen. Da die Abgabe von Eingangsstate-
ments nicht vorgesehen ist, tritt der Aus-
schuss sofort in die erste Fragerunde ein. In
der ersten Fragerunde kommen zunächst die
haushaltspolitischen Sprecher der Fraktionen
als Berichterstatter zu Wort. Gemäß der Ob-
leutevereinbarung werde ich bei dieser Anhö-
rung auch in den weiteren Fragerunden jede
Fraktion einmal das Rederecht ausüben
lassen. Ich bitte die Obleute, nach der ersten
Runde die Koordination der weiteren Frage-
runden zu übernehmen und mir die Frage-
stellerinnen und Fragesteller ihrer Fraktionen
zu nennen. Die bereits in früheren Anhörun-
gen bewährte Regel, dass jede Fragestellerin
bzw. jeder Fragesteller entweder zwei Fra-
gen an einen Sachverständigen oder jeweils
eine Frage an zwei Sachverständige stellen
kann, gilt auch bei dieser Anhörung. Weitere
Fragen sind dann in der nächsten Frage-
runde möglich. Ich wäre dankbar, wenn alle,
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die in diesem Raum sind, die Mobiltelefone
ausschalten würden.

Nach diesen Bemerkungen bitte ich nun
den Abgeordneten Barthle, seine erste Frage
an die Sachverständigen zu richten.

Norbert Barthle (CDU/CSU): Ich komme
sofort zur Sache. Nur gebietet es die Höflich-
keit, sich zunächst einmal bei den Sachver-
ständigen dafür zu bedanken, dass sie uns
so kurzfristig zur Verfügung stehen. An die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön von
meiner Fraktion. Wir haben die Gelegenheit,
Ihren Sachverstand zu nutzen. Deshalb will
ich gleich loslegen.

Ich möchte als Erstes eine Frage an zwei
Sachverständige richten: an Herrn Karsten
Wendorff von der Deutschen Bundesbank
und an Herrn Dr. Guntram Wolff von Bruegel
in Brüssel. Die Frage bezieht sich auf den im
Gesetzesentwurf vorgesehenen Stabilitäts-
rat, der durch einen unabhängigen Beirat zur
Überwachung der Einhaltung der Vorgaben
der Schuldenbremse auf nationaler Ebene
ergänzt werden soll, um ein entsprechendes
Überwachungsregime zu gestalten. Dazu
gibt es den Vorschlag der SPD, einen Natio-
nalen Rat für Haushalts- und Finanzpolitik
einzurichten. Ich möchte Sie beide fragen,
wie Sie einen solchen nationalen Rat, der
beim Bundestag angesiedelt würde und auch
Länder überwachen müsste, vor dem Hinter-
grund des Prinzips der Gewaltenteilung zwi-
schen Exekutive und Legislative einschät-
zen? Mich interessiert, wie Sie hier die
strukturelle Gestaltung einschätzen.

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Ich möchte vorab
folgende Anmerkung zum Beirat beim Stabi-
litätsrat machen: Entscheidend für die institu-
tionelle Ausgestaltung des Beirates werden
am Ende die Ziele sein, die man damit kon-
kret verfolgt. Der Fiskalpakt bietet da aus
meiner Sicht eine relativ große Spannbreite
an Möglichkeiten. Das heißt, es ist nicht kon-
kret vorgeschrieben, wie das national umzu-
setzen ist - was bedauerlicherweise für viele
Teile des Fiskalpakts gilt.

Grundsätzlich hat der Beirat potenziell
sehr komplexe Aufgaben zu erfüllen. Man
könnte darunter verstehen, eine komplexe
makroökonomische, gesamtwirtschaftliche
Schätzung mit allen damit verbundenen
Schwierigkeiten vorzunehmen. Hinzu kom-
men das sehr komplizierte Konjunkturberei-

nigungsverfahren der Kommission und die
Interpretation der EU-Vorgaben, die an sich
auch nicht unkompliziert ist und möglicher-
weise Bewertungen erforderlich macht. Die
Hauptaufgabe wäre sicherlich die Schätzung
öffentlicher Finanzen. Hier könnte man sich
vorstellen, disaggregierte Schätzungen bis
hin zu einzelnen Ländern mit einer sehr de-
taillierten haushaltsmäßigen Abgrenzung
vorzunehmen. Hinzu kommen die Überlei-
tung in die VGR, die sich zum Teil sehr
schwierig darstellt, eine Bewertung der finan-
ziellen Transaktionen und der damit verbun-
denen Verbuchungsschwierigkeiten und
möglicherweise, wie es von der SPD vorge-
sehen ist, eine Beurteilung der Wirkung von
Gesetzesvorhaben, sei es bezogen auf
Steuern oder auf Ausgaben.

Ein Ansatz wäre sicherlich - ich denke,
das ist die Zielrichtung des SPD-Vor-
schlags -, ein eigenes institutionelles, umfas-
sendes Gremium zu schaffen. Das heißt, hier
würden eigene Prognosen vorgelegt und
technisch sehr komplexe Vorgänge bearbei-
tet. Das macht meiner Meinung nach aller-
dings einen relativ umfassenden Stab - nicht
nur ein kleines Sekretariat - und eine umfas-
sende Infrastruktur erforderlich, weil man
sowohl die verschiedenen inhaltlichen Fra-
gestellungen kontinuierlich begleiten als auch
die komplette Verarbeitung vornehmen
müsste. Das wäre dann eher eine umfas-
sende neue Institution, die meiner Meinung
nach kaum von Ehrenamtlichen getragen
werden kann.

Um die Unabhängigkeit zu gewährleisten,
wäre es im deutschen föderalen Kontext
sicherlich sinnvoll, das Gremium nicht beim
Bund oder beim Bundestag anzusiedeln,
sondern es breiter und unabhängiger aufzu-
stellen, damit es auch Entwicklungen in den
Ländern und Kommunen beobachten kann.
Wie gesagt, das wäre eine neue Institution.

Der Ansatz im Regierungsentwurf er-
scheint mir dagegen weniger ambitioniert. Da
geht es nicht um die Schaffung einer neuen
Institution, sondern eher um einen ehrenamt-
lichen Stab, der sich ab und zu trifft. Hier
scheint vorgesehen zu sein, dass der Stabi-
litätsrat sowohl eigene Prognosen erstellt als
auch geeignete Maßnahmen zur Behebung
möglicher Fehlentwicklungen vorschlägt.
Damit würde aus meiner Sicht ein solcher
kleinerer Rat überlastet; er könnte das si-
cherlich nicht leisten. Bei einer solchen insti-
tutionellen Ausgestaltung würde dem Stabi-
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litätsrat sehr viel mehr Verantwortung zu-
kommen. Er müsste sehr transparente und
detaillierte eigene Schätzungen und Progno-
sen vorlegen und dem Beirat sehr detaillier-
tes Material rechtzeitig zur Verfügung stellen.
Der Beirat würde das mehr oder weniger nur
bewerten, aber kaum Eigenes produzieren.
So wäre das, wenn man am vorgesehenen
Rahmen festhielte. Ehrenamtliche Mitglieder
würden dann ad hoc Stellungnahmen abge-
ben.

Sachverständiger Dr. Guntram B. Wolff
(Bruegel): Ich möchte mit einer grundsätz-
lichen Bemerkung zum Stabilitätsrat und zu
unabhängigen Fiskalräten anfangen. Es gibt
drei Funktionen, zwischen denen wir unter-
scheiden müssen. Die erste Funktion ist eine
positive Funktion, eine wirkliche Analyse-
funktion: Wie ist die Konjunkturlage? Wie ist
die Defizitlage? Wo sind die Risiken bei den
öffentlichen Finanzen?

Die zweite Funktion ist normativ. Man trifft
die Einschätzung: Was muss geändert wer-
den? Wie sollte man die Fiskalpolitik ändern,
um ein Ziel zu erreichen?

Die dritte Funktion ist politisch. Da geht es
um die konkrete Aushandlung einer Lasten-
verteilung durch Anpassung. Ich sehe bei
dem derzeitigen Vorschlag das Problem,
dass der Stabilitätsrat im Prinzip alle drei
Funktionen erfüllen soll und insofern die po-
sitive Analyse nur in eingeschränktem Maße
unabhängig durchführen kann. Das Ziel
eines unabhängigen Fiskalrats ist es aber
gerade, eine unabhängige Analyse der
Ist-Situation durchzuführen: Wie ist die Lage
der öffentlichen Finanzen? Wie hoch sind die
Defizite? Wo sind Risiken bei den Ausgaben
der Kommunen, der Länder? Um die Analyse
möglichst objektiv durchführen zu können,
sollte man den Analyseteil von den anderen
Teilen trennen, bei denen es darum geht,
konkrete Handlungsempfehlungen zu entwi-
ckeln.

Das spiegelt sich auch in den Empfehlun-
gen der Europäischen Kommission wider.
Sie sagt, der Fiskalrat solle funktional eigen-
ständig sein, eine starke rechtliche Basis
haben, einen guten Ernennungsprozess
aufweisen, angemessene Ressourcen zur
Verfügung haben und leichten Zugang zu
Informationen erhalten. So definiert es die
Europäische Kommission in ihren Empfeh-
lungen.

Wenn ich mir den Gesetzentwurf der
Bundesregierung ansehe, dann erkenne ich,
dass diese Bedingungen vom hier vorgese-
henen Stabilitätsrat nur eingeschränkt erfüllt
werden können. Der Stabilitätsrat ist funktio-
nal nicht eigenständig, da er bei der Bundes-
regierung angesiedelt ist; das wird in § 1
Abs. 1 des Stabilitätsratsgesetzes definiert.
Des Weiteren würden die Mitglieder nicht
unabhängig ernannt, sondern wären dort qua
politischem Amt vertreten. Positiv muss man
aber bemerken, dass der vorgesehene Sta-
bilitätsrat in das bestehende System einge-
bettet wäre, so wie es von der Kommission
gefordert wird, und der Stabilitätsrat einen
sehr weitgehenden Zugang zu Informationen
hätte.

Ich denke, dass die Funktion eines unab-
hängigen Fiskalrates letztendlich vom Beirat
beim Stabilitätsrat erfüllt werden muss. Die
Frage ist: Kann der Beirat, so wie er jetzt
konstruiert ist, das erfüllen? Dazu will ich
sagen: Erstens. Der Zugang zu Informatio-
nen ist gesetzlich nicht geregelt. Ich denke,
in den Regelungen zum Beirat sollte klarge-
stellt werden, dass der Beirat Zugang zu
Informationen erhält, inklusive Informationen
der Ministerien.

Zweitens. Das Verfahren zur Besetzung
des Beirates ist nicht klar genug geregelt. Wir
brauchten im Gesetz eine klare Definition,
was eigentlich einen Sachverständigen aus-
macht. Er sollte ein Experte in diesem Be-
reich sein, und er sollte unabhängig sein.

Drittens. Der Beirat sollte nicht nur unter-
stützend wirken; vielmehr sollte er in seinem
Status etwas aufgewertet werden. Bisher
wird er lediglich als unterstützendes Gre-
mium des Stabilitätsrates gewertet. Das ist
jedoch eine relativ schwache Definition.

Insgesamt halte ich deswegen die derzei-
tigen Vorschläge vor allem im internationalen
Vergleich für relativ wenig ambitioniert.
Deutschland könnte hier, gerade wenn es
eine internationale Vorbildrolle wahrnehmen
möchte, durchaus etwas ambitionierter sein.

Der Vorschlag der SPD geht um einiges
weiter. Damit würde im Grunde ein Congres-
sional Budget Office nach amerikanischem
Vorbild geschaffen. Ich habe nicht geprüft,
inwieweit ein Congressional Budget Office
wünschenswert wäre oder nicht. Meine per-
sönliche Meinung ist, dass eine solche Be-
hörde grundsätzlich wünschenswert ist. Ich
glaube jedoch nicht, dass der Fiskalvertrag
sie zwingend erfordert; der Fiskalvertrag ist
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kein Grund, eine solch große Behörde zu
schaffen.

Insofern halte ich es für einen guten Kom-
promiss, auf den man hinsteuern könnte, den
Beirat des Stabilitätsrates zu stärken; dazu
gehören bessere Informationsrechte, ein
klares Ernennungsverfahren sowie eine
andere Zusammensetzung, die die Stärke
des Haushaltsausschusses des Bundestages
reflektieren könnte.

Das hat folgenden Grund: Das Parlament
bekommt in diesen europäischen Verfahren
relativ klare Vorgaben hinsichtlich Ausgaben
und Einnahmen, die auf technischen Be-
rechnungen basieren. Das strukturelle Defizit
ist dabei eine nicht beobachtete Größe. Der
Bundestag braucht deswegen einen besse-
ren Zugang zu Informationen. Das sollte man
in diesem Beirat reflektieren. Eine Möglich-
keit wäre, dass einige Mitglieder des Beirats
durch den Haushaltsausschuss ernannt wer-
den.

Wenn man diesen Beirat stärkt, sollte
man wirklich alle EU-Regeln berücksichtigen,
nicht nur den Fiskalvertrag, der ja nur ein Teil
des neuen Regelwerkes ist. Es gibt inzwi-
schen ganz klare EU-Regeln, die auch an-
dere Politikfelder betreffen, die nicht nur die
Defizite, sondern auch die Ausgabenstruktur
berücksichtigen. Diese Regeln sind als Re-
aktion auf die Probleme mit dem strukturellen
Defizit entstanden, mit dem wir zu kämpfen
haben. Der Beirat sollte daher ermächtigt
werden, alle fiskalpolitischen EU-Regeln zu
überprüfen.

Carsten Schneider (Erfurt) (SPD): Vielen
Dank auch vonseiten der SPD-Fraktion an
die Sachverständigen, dass Sie sich heute
Zeit nehmen und uns im Vorfeld Ihre Stel-
lungnahmen haben zukommen lassen.

Ich möchte eine Frage an Herrn Robert
Chote und Herrn Barry Anderson stellen. Von
Ihnen möchte ich gerne wissen, warum in
den letzten fünf bis zehn Jahren in einigen
Ländern solche unabhängige Gremien, wie
zum Beispiel das Office for Budget Respon-
sibility in Großbritannien unter der konserva-
tiv-liberalen Regierung, geschaffen wurden.
Mich interessiert, welche Erfahrungen insbe-
sondere Herr Anderson in vielfältigen Funk-
tionen sowohl im Congressional Budget Of-
fice als auch im Committee for a Responsible
Federal Budget, das auch wir gerne hätten,
gesammelt hat und was uns dazu bewegen

könnte, ein solches Gremium auch in
Deutschland einzuführen.

Sachverständiger Barry Anderson (The
Committee for a Responsible Federal Bud-
get) (Simultanübersetzung): Zunächst einmal
herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen
haben, heute bei Ihnen zu sein. Es stimmt,
dass ich eine ziemlich große Entfernung
zurückgelegt habe. Ich befand mich in San
Diego, Kalifornien, war dort jedoch nicht in
Urlaub; das möchte ich betonen.

Vielmehr haben gerade erst vor zwei Wo-
chen die amerikanischen Wahlen stattgefun-
den. Im Rahmen dieser Wahlen waren auch
eine Reihe neuer Gouverneure zu wählen.
Meine Rolle als Teil der National Governors
Association in den USA bestand darin, die
neuen Gouverneure über die möglichen
Auswirkungen des sogenannten Fiscal Cliff
zu informieren, also der fiskalischen Pro-
blemsituation, der wir uns in den USA ge-
genübersehen.

Dieser Fiscal Cliff wird sich natürlich nicht
nur auf die nationale Regierung auswirken,
sondern auch auf die einzelnen Bundes-
staaten der USA und letztlich auf die ganze
Welt. Aus diesem Grunde war ich in San
Diego. Ich freue mich jetzt allerdings, dass
ich hier sein kann und über etwas anderes
sprechen darf als den Fiscal Cliff, und zwar
über ein Thema, in das ich in den unter-
schiedlichen Stationen meiner Karriere -
auch im internationalen Bereich - immer wie-
der involviert war.

Vor etwa zwölf Jahren war ich Stellver-
tretender Direktor des Congressional Budget
Office. Damals kamen sehr viele ausländi-
sche Gäste zu uns und befragten uns immer
wieder über das CBO. Einige der Gäste ka-
men aus Großbritannien, andere kamen aus
anderen Ländern. Es handelte sich um Län-
der, die Fiskalräte - oder wie auch immer sie
in den jeweiligen Ländern genannt wurden -
eingerichtet haben: Kanada, Mexiko, Ungarn,
Schweden, Österreich sowie eine Reihe
weiterer Länder.

Diese Gäste, die zu uns ins CBO ge-
kommen sind, haben als Erstes gelernt, dass
wir etwa 250 Mitarbeiter beschäftigen. Die
erste Reaktion war immer: Über die Form
von Analyse, die hier betrieben wird, würden
wir auch gerne verfügen - der Analyse-
schwerpunkt ist gerade von einem der ande-
ren Experten benannt worden -, eine solche
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Mitarbeiterzahl könnten wir jedoch nicht vor-
halten.

Ein Land bildete hier eine Ausnahme, das
war Südkorea. Ich glaube, dieses Land ver-
fügt jetzt über 130 oder 140 Mitarbeiter, die
ebenfalls eine Art CBO errichten wollen. Mit
Ausnahme von Südkorea haben die Besu-
cher aller anderen Länder gesagt: Sie haben
so viele Leute und machen so tolle Sachen,
aber für uns käme eine Behörde in dieser
Größenordnung nicht infrage.

Meine Antwort darauf lautet immer: Das
Congressional Budget Office gibt es seit
1975. Die Funktionen dieses Gremiums ha-
ben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Am
Anfang hatten auch wir eine sehr viel be-
grenztere Funktion zu erfüllen. Wenn man
sich einmal anschaut, welche Hauptziele ein
solches Gremium verfolgt, dann stellt man
fest, dass es gar nicht erforderlich ist, unbe-
dingt 250 oder 235 Leute zu beschäftigen.
Auch ein kleinerer Stab, der sich auf einige
Schwerpunkte konzentriert, kann hervor-
ragende Arbeit leisten. Das können bei-
spielsweise Wirtschaftsanalysen sein, eine
Bewertung des Haushalts der Exekutive oder
eine Bewertung der Kosten von Vorlagen, die
von der Regierung gemacht werden. Hierzu
könnte ich noch einiges sagen. Über dieses
Thema habe ich schon mit vielen Besuchern
gesprochen.

Nachdem ich damals das CBO verlassen
hatte, bin ich zum IWF gewechselt. Eine
meiner primären Aufgaben dort bestand da-
rin, durch die Welt zu reisen und in den ein-
zelnen Ländern über die Vorteile einer objek-
tiven, überparteilichen, unabhängigen Infor-
mationsgewinnung zu reden. Solche Vorteile
kann man mithilfe eines Gremiums wie dem
CBO gewinnen.

Je erfolgreicher ich dabei war, umso mehr
Sorgen machte man sich beim IWF darüber,
dass ich dieses Thema immer wieder an-
sprach. Aus meiner Biografie resultierend
verfüge ich über gute Beziehungen zu den
Exekutiven. Wenn ich dann über Themen wie
„Verbesserung des Informationsflusses“
sprach, den die Legislative gut gebrauchen
könnte, dann machte man sich plötzlich
ziemlich große Sorgen.

Beim IWF habe ich dann letztlich ein im
Grunde gleiches Gremium eingerichtet. Auch
bei der OECD, der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung, hat man ein Treffen der jeweiligen par-
lamentarischen Haushaltsbüros, sozusagen

der CBOs, arrangiert. Dies hat in den letzten
Jahren zugenommen; das Ganze hat sich
ziemlich ausgeweitet.

Nicht nur von Präsidenten geführte Län-
der wie die USA, Mexiko oder Korea haben
ein solches Büro eingerichtet, sondern auch
Länder, die parlamentarisch aufgestellt sind,
wie Großbritannien oder Kanada.

Damit möchte ich sagen: Wenn ich das
Ganze von außen betrachte und vom deut-
schen Kontext ausgehe, dann glaube ich,
dass es auch für Sie einen Wert haben
könnte, ein solches Gremium einzurichten.
„Wert“ meine ich in dem Sinne, dass hier
wirklich unabhängig, objektiv und überpartei-
lich Analysen erstellt und Informationen auf-
bereitet werden. Das kann eben ein solches
Gremium leisten.

Das hilft der Exekutive, das hilft dem
Premierminister oder auch der Kanzlerin,
bessere Informationen zu erhalten. Das sage
ich aufgrund meiner persönlichen Erfahrun-
gen, die ich in den USA gemacht habe. Be-
vor ich dem Congressional Budget Office
angehörte, habe ich 18 Jahre lang als rang-
hoher Beamter in dem Büro für Haushalts-
management gearbeitet - angefangen von
Präsident Carter über die Präsidentschaft
von Ronald Reagan, Bush senior bis hin zu
Präsident Clinton.

Im Verlauf all dieser Jahre galt die Tatsa-
che, dass gute, objektive, überparteiliche
Analysen aus dem CBO kamen. Entspre-
chende Schätzungen, die von anderen Stel-
len kamen - beispielsweise vom Präsident-
schaftsbüro -, waren lange nicht so gut wie
unsere Analysen. Unsere Analysen waren
einfach besser. Wir wussten, dass wir uns
auf die gut informierten, nicht politisch ge-
färbten Beurteilungen und Schätzungen ver-
lassen konnten, die vom CBO kamen.

Immer wieder kamen Anfragen aus dem
Weißen Haus, wenn irgendein Vorschlag auf
den Tisch gelegt wurde, zum Beispiel vom
Kabinettssekretär - das ist das Äquivalent
zum Kanzleramtsminister -: Was sagt man
denn beim CBO dazu? Das galt auch schon,
bevor ich beim CBO gearbeitet habe. Es
wurde schon immer danach gefragt.

Unter der Präsidentschaft von George W.
Bush wurde der Vorschlag gemacht, Astro-
nauten auf den Mars zu entsenden. Man
wollte also nicht nur einen Mann zum Mond
schicken, sondern ein bemanntes Raum-
schiff auch auf den Mars. Die Kosten für die-
ses Vorhaben wurden auf etwa 5 Milliarden
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Dollar geschätzt. Kurz nachdem diese Idee
aufkam, hat das CBO dieses Vorhaben
beurteilt. Es wurde überhaupt nichts dazu
gesagt, ob das nun eine gute, eine schlechte
oder eine völlig sinnlose, lächerliche Idee sei;
dazu hat man sich gar nicht geäußert. Es
wurde lediglich gesagt, dass die Kosten-
schätzungen, die seitens der Bush-Regie-
rung auf dem Tisch lagen, sehr deutlich unter
dem lagen, was das Ganze tatsächlich kos-
ten würde. Statt mit 5 Milliarden Dollar hätte
man mit etwa 15 Milliarden Dollar rechnen
müssen. Ich bin froh, dass die USA derzeit
nicht den Plan verfolgen, Astronauten auf
den Mars zu schicken.

Was ich mit diesem Beispiel sagen
möchte, ist Folgendes: Es ist sehr wertvoll,
über eine Institution wie das CBO zu verfü-
gen, nicht nur weil es ein Gremium ist, das
wirtschaftliche Prognosen entwickelt, son-
dern weil dieses Gremium das Gesamtbild im
Blick hat und alles objektiv aufbereitet. Für
die Legislative oder auch für ein Gremium
wie das Ihre - das haben wir auch in anderen
Ländern gesehen - bedeutet das eine sehr
wertvolle Informationsquelle, die Ihnen sonst
nicht zur Verfügung steht.

Es tut mir leid, dass ich so lange gespro-
chen habe. Lassen Sie mich trotzdem noch
hinzufügen: Ich bin der Ansicht, dass die
Einrichtung eines unabhängigen Beirates
dazu führen wird, dass die Schätzungen, die
von der Exekutive - Kanzleramt, Premier-
ministerbüro usw. - vorgenommen werden,
anders ausfallen werden, weil man genau
weiß: Es gibt eine sehr gut informierte, über-
parteiliche Gruppe, die sich die Schätzungen,
die man anbietet, sehr genau anschauen
wird.

Sachverständiger Robert Chote (Office
for Budget Responsibility) (Simultanüberset-
zung): Ich hoffe, dass einiges von dem, was
ich Ihnen sagen werde, für Sie von Nutzen
sein wird.

Im Zuge der Einrichtung des Office for
Budget Responsibility, die von der jetzigen
Koalitionsregierung im Mai 2010 auf den
Weg gebracht wurde - das wurde damals von
der oppositionellen Labour Party unter-
stützt -, wurde darüber diskutiert, wie man
unsere Einrichtung so unabhängig wie mög-
lich gestalten kann. Schließlich gab es einen
breit gefassten Konsens. Als Vorsitzender
bin ich froh, sagen zu können: In den zwei

Jahren, in denen es uns jetzt gibt, hat keiner
die Entscheidung, uns einzurichten, bereut.

Was waren die Gründe für die Struktur
des OBR? Es gibt viele Räte solcher Art mit
ganz unterschiedlichen Strukturen. Der
Grund für unsere Struktur war die Annahme,
dass die Schätzungen, die in den vergange-
nen Jahren von den Ministerien veröffentlicht
wurden, immer auch politisch motiviert bzw.
von politischem Wunschdenken geprägt
waren. Es gab immer wieder den Trend, die
Benchmarks etwas weiter zu verschieben,
um dafür zu sorgen, dass alles ein bisschen
schöngerechnet werden kann. Bei einem
bestimmten Konjunkturzyklus konnte die
Regierung die wirtschaftliche Lage so dar-
stellen, dass sie schöner aussah, als sie
tatsächlich war. Solche Sachen wollten wir
vermeiden; denn in Großbritannien ging die
Besorgnis um, dass das häufig passiert.

Uns wurde von der Regierung die Auf-
gabe übertragen, die Schätzungen für das
Finanzministerium vorzunehmen. Die Minis-
ter müssen sich dahin gehend äußern, ob sie
mit unserer Schätzung einverstanden sind
und wie sie sich dazu verhalten wollen. Wir
schätzen, ob eine Chance von über 50 Pro-
zent besteht, dass die Regierung ihre Ziele
erreichen wird. Wir analysieren auch die
Einschätzung des Finanzministeriums in
Bezug auf steuerliche Fragen, zum Beispiel,
was die Ausgaben für die Sozialversicherung
angeht. Wir schließen uns darüber hinaus mit
anderen Fiskalräten zusammen und beob-
achten die langfristigen Entwicklungen. Wir
schauen uns die Bilanzen von einem Zeit-
raum von 30, 40 oder mehr Jahren an und
beziehen demografische Faktoren mit ein,
damit man keine böse Überraschung erlebt.

Der Ansatz meiner Organisation ist, dass
wir eine Verantwortung gegenüber der
Öffentlichkeit haben, ihr die besten finanziel-
len Schätzungen zu liefern. Unser Tun hängt
eng mit der Wirtschaft zusammen. Es gibt
immer wieder Menschen, deren eigene
Schätzungen nicht mit unseren Schätzungen
übereinstimmen. Wir messen unseren Erfolg
allerdings daran, dass für die Menschen
ersichtlich ist, dass unsere Analysen trans-
parent und unabhängig erstellt wurden und
dass politisches Wunschdenken in unseren
Schätzungen keinen Platz hat. Ob man dem
zustimmt oder nicht, das ist eine andere
Sache; zumindest ist es unser eigener Maß-
stab.
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Unsere Organisation ist mit 20 Mitarbei-
tern relativ klein, also viel kleiner als die
CBO, die niederländische oder die koreani-
sche Behörde. Angesichts der an uns ge-
stellten Aufgaben gab es zwei Möglichkeiten:
Entweder man richtet eine große Organisa-
tion ein - das würde aber viele Ressourcen
binden -, oder aber man legt sich auf eine
kleine Organisation fest, der zwar weniger
Mitarbeiter und eine Ausstattung mit geringe-
ren Mitteln zur Verfügung gestellt werden, die
aber das gesetzlich festgelegte Recht hat,
Analysen für die Regierung zu erstellen. Wir
sind davon abhängig, dass wir von den
Steuerbehörden und auch vom Ministerium,
das für Fragen der Sozialversicherung zu-
ständig ist, vernünftige Informationen be-
kommen, gerade was die erwarteten Ein-
nahmen und Ausgaben im öffentlichen Be-
reich betrifft.

Es gibt eine ganze Reihe von Sicher-
heitsmechanismen, die unsere Unabhängig-
keit garantieren. Unser Auftrag ist gesetzlich
verankert. Es gibt Sicherungsmechanismen,
die bei der Ernennung oder der Abberufung
von mir selbst oder meiner Kollegen greifen.
Wir werden vom Finanzminister vorgeschla-
gen. Das Pendant zu Ihrem Ausschuss hier
hat ein Vetorecht. Auch für den Fall, das der
Premierminister versuchen sollte, mich hi-
nauszuwerfen, gibt es ein Vetorecht. Die
rechtliche Grundlage, auf der unsere Organi-
sation aufbaut, berechtigt uns auch innerhalb
der Regierungskreise zum Zugang zu Infor-
mationen, die wir benötigen. All das ist ge-
setzlich festgelegt.

Der Hauptgarant für unsere Unabhängig-
keit ist unser Zugang zur Öffentlichkeit. Wir
haben die Möglichkeit, unsere Meinung zu
sagen, und wir sind hierbei politisch unab-
hängig. Politiker sind manchmal nicht ganz
so frei in ihren Äußerungen. Wir hingegen
haben die Möglichkeit, jederzeit in den
Nachrichten unsere Einschätzung abgeben
zu können, auch wenn sie sich nicht unbe-
dingt mit der Meinung der Regierung deckt.

Zu den Vorschlägen, die Sie vor sich lie-
gen haben: Das Entscheidende bei der Ein-
richtung eines Rates ist, dass er formale
Unabhängigkeit besitzt und die Möglichkeit
hat, mit der Öffentlichkeit direkt zu kommuni-
zieren. Der Vorschlag der SPD scheint eine
größere Unabhängigkeit vorzusehen als der
Vorschlag der Regierungskoalition. Im Prin-
zip möchte ich dem zustimmen, was
Dr. Wolff gesagt hat. Der Vorschlag der

Regierungskoalition sieht vor, dass die
Befugnisse und die Unabhängigkeit des Bei-
rats von entscheidender Bedeutung sind; das
garantiert die Unabhängigkeit gegenüber der
Öffentlichkeit.

Stephan Thomae (FDP): Ich danke den
Sachverständigen, dass Sie die Mittags-
stunde heute mit uns verbringen und die zum
Teil weite Anreise auf sich genommen ha-
ben.

Zu den Ausführungen von Herrn Ander-
son und Herrn Chote: Mir ist aufgefallen,
dass beide die Wirklichkeit bei uns nicht ganz
zutreffend wiedergeben. Meine Frage richtet
sich daher an Herrn Dr. Wolff und an Herrn
Dr. Kambeck. Wie bewerten Sie aufgrund der
eben gehörten Ausführungen die Tatsache,
dass wir in Deutschland gerade nicht das
Problem haben, dass wir es mit den Haus-
haltsausgaben übertreiben? Vielmehr wer-
den die Ziele, die wir uns durch die Fest-
legung einer Obergrenze in Bezug auf den
Ausgabenplan stecken, unterschritten. Das
soll auch so bleiben.

(Carsten Schneider (Erfurt) (SPD):
Betreuungsgeld!)

Die US-amerikanischen Mechanismen
wurden uns als Vorbild vorgestellt. Ich frage
mich schon, wie es dann sein kann, dass die
US-amerikanische Haushaltssituation trotz
dieser Mechanismen wesentlich desaströser
aussieht, als es bei uns der Fall ist. Da stellt
sich die Frage: Sollen wir uns diese Mecha-
nismen wirklich zum Vorbild nehmen?
Müssten wir uns nicht genauer überlegen, ob
wir bei uns bessere Mechanismen einrichten
können, um Instrumente zu schaffen, die
wirklich greifen?

In diesem Zusammenhang ist mir vor al-
lem der Mehrwert des unabhängigen Beira-
tes nicht so ganz klar. Was kann dieser Bei-
rat, was der Stabilitätsrat nicht kann? Herr
Dr. Wolff, Sie haben davon gesprochen, dass
der Stabilitätsrat aufgewertet werden soll.
Kann der Stabilitätsrat nicht aus eigener Kraft
aus allen Quellen schöpfen, um sich die
Informationen zu beschaffen, die er benötigt,
um seine Expertise abzugeben? In welchem
Verhältnis stehen eigentlich die beiden Räte,
Stabilitätsrat und Beirat, zueinander? Was ist
der Mehrwert des unabhängigen Beirates?

Meiner Meinung nach soll eine Konstruk-
tion geschaffen werden, die für eine
Compliance in Bezug auf den Fiskalvertrag
sorgen soll. Compliance ist immer ein Drei-
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klang aus Prevention, Detection und
Response. Welche Deeskalationsmöglich-
keiten hat eine solche Konstruktion? Kann
sie diejenigen, die gegen die Kriterien ver-
stoßen haben, zwingen, zu den Fiskalregeln
zurückzukehren? Meine konkrete Frage lau-
tet: Was können wir im Vergleich zum US-
amerikanischen System besser machen?
Wie können wir dem Tiger noch Zähne ver-
leihen?

Sachverständiger Dr. Rainer Kambeck
(Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirt-
schaftsforschung): Wir haben keine umfang-
reiche Evaluierung der unterschiedlichen
Institutionen vorgenommen. Das möchte ich
zu Beginn einschränkend sagen. Der Hin-
weis, dass die Verschuldungssituation in den
USA, in Großbritannien und auch in anderen
europäischen Ländern - ich hoffe, dass die
beiden Kollegen mir diese deutliche Aussage
verzeihen - für uns kein Vorbild sein kann, ist
berechtigt. Gerade darum geht es, wenn wir
über den Fiskalvertrag sprechen, der auf EU-
Ebene geschlossen wurde.

Wir vertreten die Position, dass wir in
Deutschland durch die Institutionen, über die
wir heute sprechen - das wurde in verschie-
denen Beiträgen und Stellungnahmen sehr
positiv bewertet - immerhin eine Verfas-
sungsänderung auf den Weg gebracht. Wir
haben allerdings auch immer gesagt: Der
Stabilitätsrat sollte unbedingt noch gestärkt
werden. Die Leistungen, die der Stabilitätsrat
bisher in Bezug auf die Haushaltsüber-
wachung vor allem der Länder erbringt, sind
wichtige Schritte in die richtige Richtung. Wir
brauchen dringend eine Verbesserung ge-
genüber dem Status quo, den wir vorher
hatten.

Lassen Sie mich einige unserer Kritik-
punkte ansprechen. Die Mechanismen des
Stabilitätsrates könnten sicherlich noch ver-
stärkt werden. In Bezug auf die vier Kriterien,
nach denen der Stabilitätsrat die Länder-
haushalte beurteilt, kritisieren wir, dass das
zentrale Kriterium „struktureller Finanzie-
rungssaldo/strukturelles Defizit“, auf das die
Schuldenbremse abstellt, bisher noch nicht
für alle 16 Bundesländer konkretisiert wurde,
sondern nur für jene fünf Bundesländer, die
Konsolidierungshilfe erhalten sollen. Das
wäre ein Beispiel dafür, wie man den Stabi-
litätsrat stärken könnte. Ein unabhängiger
Beirat, so wie er im Gesetzentwurf vorgese-
hen ist, könnte eine positive Wirkung haben.

Im Gesetzentwurf ist klar formuliert: Ein un-
abhängiger Beirat soll unterstützend tätig
werden - was aus unserer Sicht auch mög-
lich wäre.

Der Stabilitätsrat an sich ist klar demokra-
tisch legitimiert; alle Länder und auch der
Bund sind vertreten. Die Zusammensetzung
des geplanten unabhängigen Beirates legt
den Eindruck nahe, dass für Transparenz
und natürlich auch für eine gewisse demo-
kratische Legitimierung gesorgt ist; denn
nicht nur der Sachverständigenrat, die Deut-
sche Bundesbank und die Wirtschafts-
forschungsinstitute sind an der Gemein-
schaftsdiagnose beteiligt, sondern auch die
Kommunen - sie sind aus unserer Sicht über
die Länder von der Schuldenbremse positiv
betroffen - und die Sozialversicherungen.
Darin sehen wir zum einen eine große Unab-
hängigkeit; zum anderen besteht aber auch
die Möglichkeit, den Stabilitätsrat zu unter-
stützen.

Die Schaffung eines unabhängigen Bei-
rats ist für uns der richtige Ansatz. Man muss
sich klarmachen, dass wir ein Zeitproblem
haben. Wenn Deutschland seine Vorbild-
funktion aufrechterhalten will, dann sollte
man die Institutionen, die im Zuge der Ver-
fassungsänderung richtigerweise auf den
Weg gebracht wurden, weiterhin stärken. Im
Gesetzentwurf sind die richtigen Ansätze -
die Einrichtung des Beirats und die Möglich-
keiten der Sanktionierung - enthalten. Wir
haben immer kritisiert, dass dem Stabilitäts-
rat ergänzende und stärkende Möglichkeiten,
Maßnahmen zu ergreifen, an die Hand ge-
geben werden.

Man kann natürlich bedauern, dass von
Ländern verursachte Sanktionszahlungen
vom Bund übernommen werden sollen. Das
ist aber sicherlich nur ein Hilfskonstrukt. Bes-
ser wäre es, negative Anreize zu setzen:
Wenn einzelne Länder die entsprechenden
Vorgaben nicht erfüllen, dann müssen sie
zum Beispiel mit Strafzahlungen belegt wer-
den. Dass der Bund die Zahlung überneh-
men soll, kann ich mir nur so erklären: Man
musste das Gesamtpaket auf den Weg brin-
gen, und dazu hat man die Länderautonomie
im vorliegenden Gesetzentwurf absolut un-
angetastet gelassen. Potenzielle Sanktions-
zahlungen muss so letztlich der Bund leisten.

Mein Fazit: Man sollte die bereits ge-
schaffenen Institutionen eher stärken. Der
vorliegende Gesetzentwurf geht in die rich-
tige Richtung. Für alle Länder ist ein konkre-
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ter Anpassungspfad vorgesehen, so wie
auch für den Bund ein ganz konkreter Pfad
für den Abbau des strukturellen Defizits vor-
liegt. Bisher ist das für das Gros der Länder
noch nicht erfolgt. Die vorgesehenen Institu-
tionen können die Einhaltung dann nicht nur
überprüfen, sondern haben auch eine stär-
kere Handhabe. Da sehe ich die ganz wich-
tige ökonomische Funktion, die ein unabhän-
giger Beirat übernehmen könnte.

Sachverständiger Dr. Guntram B. Wolff
(Bruegel): Zu Ihrer Vorbemerkung: In
Deutschland ist im Vergleich mit den USA
nicht alles okay. Ich habe die Situation in
Deutschland und den USA zwar nicht in einer
umfassenden Analyse verglichen, aber es
bleibt festzuhalten, dass Deutschland den
Stabilitätspakt nicht eingehalten hat und auf
eine Änderung des Stabilitätspakts 2005
hingewirkt hat. Die Verschuldung in
Deutschland ist über Jahre hinweg gestie-
gen. Derzeit läuft es sehr gut; aber nur, weil
die konjunkturelle Lage sehr gut ist. Insofern
wäre ich vorsichtig mit dem Statement, dass
wir keine solchen Institutionen brauchen, weil
es in Deutschland besser läuft als in den
USA.

Das Congressional Budget Office hat
meiner Ansicht nach ein anderes Mandat. Es
soll Gesetzesvorhaben bewerten und fest-
stellen, welche Kosten die Umsetzung der
Vorschläge verursachen würde. In der Dis-
kussion in Deutschland geht es um einen
anderen Punkt, nämlich um die Frage: Wie
setzen wir geltendes EU-Recht um, und wie
sorgen wir dafür, dass Deutschland sich
daran hält? Die nächste Frage lautet: Mit
welchen Institutionen können wir dafür sor-
gen, dass die Gesellschaft und das politische
System wissen, was in Brüssel passiert, wel-
che Vorgaben in Brüssel gemacht wurden,
und wie setzen wir diese Vorgaben am bes-
ten um?

An dieser Stelle möchte ich kurz darauf
hinweisen, wie ein unabhängiger Fiskalrat
wirkt. Meiner Ansicht nach gibt es zwei wich-
tige Wirkungsmechanismen:

Der eine Aspekt ist die Öffentlichkeit. Der
Fiskalrat muss unabhängig vor die Öffent-
lichkeit treten können, und er muss so objek-
tiv wie möglich feststellen können, ob ein
Defizit angemessen ist oder nicht. Der Fiskal-
rat muss feststellen können, ob das struktu-
relle Defizit richtig oder falsch berechnet
wurde. Das Verfahren ist sehr schwierig. Das

strukturelle Defizit kann man nicht beobach-
ten; man muss es berechnen. Diese Berech-
nung wird derzeit lediglich von der Verwal-
tung durchgeführt. Es gibt Arbeitsgruppen in
Brüssel usw. Es existiert aber kein unabhän-
giges Gremium, das diese Berechnungen
formal anstellt, auf die man zählen könnte.
Die Wirksamkeit der Kriterien würde sicher-
lich erhöht, wenn ein unabhängiges Gremium
diese Berechnungen durchführen würde.
Insofern ist das Thema Öffentlichkeit ganz
wichtig.

Der zweite Aspekt ist das Parlament, ein
sehr wichtiges Gremium; denn das Parla-
ment hat letztlich das Haushaltsrecht. Im
Fiskalvertrag steht, dass das Hoheitsrecht
der nationalen Parlamente nicht einge-
schränkt werden kann. Die Frage ist: Wie
kann man das sicherstellen? Meiner Ansicht
nach ist es wichtig, dass die Parlamentarier
von einer unabhängigen Quelle erfahren, wie
hoch das strukturelle Defizit ist. Der Stabili-
tätsrat kann natürlich entsprechende Mittei-
lungen usw. herausgeben. Letztendlich sit-
zen im Stabilitätsrat aber Minister, und die
Minister erklären: Ergebnis unserer objek-
tiven Analyse ist, dass das strukturelle Defizit
2 oder 3 Prozent beträgt. - Ich denke, das
Parlament sollte Zugang zu weiteren Infor-
mationen haben. Eine Möglichkeit wäre die
Stärkung des Beirats des Stabilitätsrats.
Dafür braucht man keine 250 Mitarbeiter,
über die das Congressional Budget Office
verfügt, aber man braucht schon ein paar
Mitarbeiter. Ich denke, ganz ohne Mitarbei-
terstab geht das nicht.

Sachverständiger Barry Anderson (The
Committee for a Responsible Federal Bud-
get) (Simultanübersetzung): Darf ich kurz
etwas dazu sagen?

Vorsitzende Petra Merkel: Wollen wir
eine kurze Anmerkung zulassen? - Nein? -
Dann behandeln wir das in der nächsten
Runde.

Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE): Ich
werde keine Frage zum Beirat stellen. Meine
Frage geht an Herrn Dr. Vesper. Mich inte-
ressiert seine Einschätzung, welche Auswir-
kungen aus makroökonomischer Sicht die
Beschränkung bzw. Kürzung öffentlicher
Ausgaben, insbesondere öffentlicher Investi-
tionsausgaben, haben wird. Eine Unterfrage:
Sind aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Vesper, die
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ostdeutschen Länder von der Umsetzung
des Fiskalpaktes negativ oder positiv beson-
ders betroffen?

Sachverständiger Dr. Dieter Vesper:
Die gesamtwirtschaftliche Wirkung des Fis-
kalpakts hängt natürlich sehr stark von der
konjunkturellen Entwicklung ab; das ist hier
bereits deutlich geworden. Dabei geht es
zum Beispiel um die Frage, wie die struktu-
rellen und konjunkturellen Defizite einzu-
schätzen sind. Voraussetzung dafür, dass
die Staatsfinanzen in Ordnung kommen, ist
eine gute Konjunktur, ist ein entsprechendes
Wirtschaftswachstum.

Im Moment haben wir es mit einer sehr
konkreten Gefahr zu tun. Ich befürchte, dass
die Konjunktur kippen wird. Grund hierfür ist
die europäische Austeritätspolitik, die all-
mählich auch auf Deutschland über-
schwappt. In diesem Zusammenhang
möchte ich darauf hinweisen, dass es pro-
blematisch ist, bei der Krisentherapie den
Fokus auf die Verringerung der Staatsver-
schuldung zu legen. Ich denke, dass damit
nicht die wahren Ursachen für die Krise in
Europa angesprochen werden. Aus diesem
Grund werden die Therapievorschläge, etwa
der Fiskalpakt, nicht richtig greifen. In meinen
Augen ist die Ursache für die Krise in den
Leistungsbilanzunterschieden zu sehen bzw.
in den unterschiedlichen Preisentwicklungen
in der Vergangenheit, die sich auf die real-
wirtschaftliche Lage in den entsprechenden
Ländern ausgewirkt haben.

Die Austeritätspolitik verschärft die Krise.
Wir können die Politik nicht unabhängig vom
gesamtwirtschaftlichen Kreislauf betrachten.
In einer Krise verringern sich die Defizite
nicht wie erwünscht, sondern - im Gegenteil -
die Defizite steigen. Das hängt damit zu-
sammen, dass der Staat einen hohen Ein-
fluss auf die wirtschaftliche Entwicklung hat.
Der Staatsanteil beträgt nun einmal etwa
45 Prozent. Dieser Zusammenhang ergibt
sich insofern schon allein aus der Quantität.
Außerdem fangen die Unternehmen in einer
Krise nicht plötzlich an, mehr zu investieren;
das Gegenteil ist der Fall. In dieser Situation
wird der Staat in eine Verschuldungsposition
getrieben, die es erforderlich macht, gegen-
zusteuern. Die Fokussierung auf die Staats-
verschuldung als Krisenursache macht ein
Gegensteuern aber schwierig.

Das wird besonders deutlich, wenn wir
uns mit der Frage auseinandersetzen: Wie

sieht es mit dem konjunkturellen und dem
strukturellen Defizit aus? Ich denke, dass wir
an dieser Stelle ein riesengroßes Problem
haben, weil es dazu ganz unterschiedliche
Schätzmethoden gibt.

Wenn wir die Methoden auf die Vergan-
genheit anwenden - es gibt dazu die ver-
schiedensten Berechnungen -, stellen wir
fest, dass die unterschiedlichen Methoden zu
riesengroßen Unterschieden im Ergebnis
führen. Das zeigt, wie unsicher man ist, wenn
es um die Unterscheidung zwischen kon-
junkturellem und strukturellem Defizit geht.
Für das Jahr 1999 zum Beispiel kann man
feststellen, dass zwischen den Schätzungen
bzw. Berechnungen zum Produktionspoten-
zial, die zu verschiedenen Zeitpunkten er-
folgten, Unterschiede von bis zu 3 Prozent-
punkten liegen. Das bedeutet auf Deutsch-
land bezogen, dass es in den Berechnungen
Unterschiede von bis zu 60 Milliarden Euro
gibt. Wenn man weiß, dass das in struktu-
relles und konjunkturelles Defizit etwa hälftig
aufgeteilt werden kann, dann weiß man
auch, dass dies eine Fehlschätzung des
strukturellen Defizits in einer Größenordnung
von 30 Milliarden Euro bedeutet. Das wiede-
rum hat ganz konkrete Auswirkungen auf die
Wirtschaft und die Gesellschaft, wenn es
darum geht, dass aus diesem Schätzkonzept
heraus Handlungsanweisungen abgeleitet
werden und zum Beispiel gesagt wird: Der
Staat muss seine Ausgaben um 30 Milliarden
Euro reduzieren. - Das ist eine ganz schwie-
rige Situation.

Wenn ich mir noch eine Bemerkung zum
Stabilitätsrat erlauben darf, möchte ich sa-
gen, dass es meiner Ansicht nach nicht so
sehr um die Institutionalisierung dieses Gre-
miums gehen kann, auch nicht um die Frage,
wie die Möglichkeiten dieses Gremiums ein-
zuschätzen sind. Die Möglichkeiten dieses
Gremiums hängen doch davon ab, welche
Methoden verwendet werden, und wenn wir
keine hinreichend zuverlässige Schätzme-
thode zur Ermittlung des strukturellen Defizits
haben, dann ist die Arbeit des Stabilitätsrats
mit einer schweren Hypothek belastet.

Ich komme zu Ihrer Frage, wie die ost-
deutschen Länder von der Umsetzung des
Fiskalpakts betroffen sind. Auch das hängt
von der konjunkturellen, von der wirtschaft-
lichen Entwicklung ab. Im Moment ist die
Entwicklung der ostdeutschen Länderhaus-
halte relativ günstig. Überwiegend wurden
zuletzt Überschüsse erzielt. Das gilt auch für
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die Kommunen. Allerdings muss man sagen:
Diese Überschüsse wurden auf der einen
Seite durch die gute konjunkturelle Entwick-
lung hervorgerufen, aber auch - das ist die
andere Seite - durch massive Einsparungen,
und das ist nicht positiv zu bewerten, weil
Ostdeutschland nach wie vor Defizite bei der
Infrastruktur hat. Das gilt vielleicht stärker für
die kommunale Ebene als für die Länder-
ebene. Da die Kommunen am Tropf der Län-
der hängen - das ist gerade in Ostdeutsch-
land der Fall -, benötigen sie die entspre-
chenden Mittel. In Sachsen, aber auch in
Thüringen können wir feststellen, dass die
Kommunen unter der Sparpolitik der Länder
stark gelitten haben. Das dürfte auch pros-
pektiv gelten.

Die Einschätzung zu den ostdeutschen
Ländern hängt also im Wesentlichen von der
wirtschaftlichen Entwicklung ab. In guten
Zeiten geht die Staatsverschuldung zurück;
in schlechten Zeiten steigt sie. Da es einen
sehr engen Zusammenhang zwischen
Staatsverschuldung und wirtschaftlicher Ent-
wicklung gibt, ist die Frage, warum die
Schuldenbremse als Instrument eingesetzt
werden soll.

Priska Hinz (Herborn) (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Vielen Dank auch von uns
Grünen an die Sachverständigen, dass Sie
heute zu uns gekommen sind.

Bevor ich meine Frage stelle, möchte ich
eine ganz kurze Bemerkung zu den
Ausführungen meines Kollegen Thomae
machen: Wir diskutieren heute nicht über die
amerikanischen Schulden, auch nicht über
die britischen Schulden. Über die deutschen
Schulden reden wir ab morgen im Rahmen
der Haushaltsdebatte. Diesbezüglich haben
wir, glaube ich, unterschiedliche Einschät-
zungen. Dies gilt auch für die Ausgabenpoli-
tik.

Wesentlich ist aus meiner Sicht die Fest-
stellung, dass CBO und OBR keine Politik
machen, sondern den Parlamenten Instru-
mente an die Hand geben. Damit komme ich
zu meiner Frage an Herrn Burda. Wir haben
einerseits die Wunschvorstellung „Einrich-
tung eines CBO in Deutschland“ gehört. An-
dererseits liegt uns ein Gesetzentwurf vor,
der einen Sachverständigenrat, den Stabili-
tätsrat, mit einem Beirat als Unterstützungs-
gremium vorsieht. Das Ganze ist eine sehr
exekutive Veranstaltung. Weder der Bun-
destag noch die Länderparlamente hätten

etwas davon, obwohl sie über die Haushalte
entscheiden müssen. Sie müssten die Prog-
nosen und Einschätzungen eigentlich nut-
zen, um die Haushaltspolitik zu verändern
oder um auf die Haushaltspolitik Einfluss zu
nehmen.

Nachdem die verschiedenen Sachver-
ständigen ihre Ausführungen gemacht ha-
ben, ist meine Frage an Sie, Herr Burda:
Was hieße aus Ihrer Sicht „Unabhängigkeit“
einer neuen Institution? Was gehörte aus
Ihrer Sicht dazu? Welche Kompetenzen
bräuchte aus Ihrer Sicht eine solche Einrich-
tung mindestens, jetzt nicht nur begrenzt auf
die Überwachung der Einhaltung des Fiskal-
vertrags? Wir müssen hier ja am Ende wahr-
scheinlich einen Kompromiss zwischen dem,
was die Koalition will, und dem, was die
Opposition will, finden.

Sachverständiger Prof. Dr. Michael
Burda (Humboldt-Universität zu Berlin): Ich
bedanke mich für die Einladung, obwohl ich
keine Verbindungen zu Ihrer Partei habe. Ich
bedanke mich für die Möglichkeit, zu erzäh-
len, wie es in meinem Land, den USA, ge-
handhabt wird. Bisher ist ja niemand näher
darauf eingegangen.

Das CBO - das weiß ich zum Teil aus
eigener Forschung und von Freunden, die
dort arbeiten - ist eine höchst professionelle
Institution. Es ist unabhängig, untersteht dem
Kongress und hat nichts mit der Exekutive zu
tun. Es wird als zweite Meinung, als zweite
Instanz für das Gesetzgebungsverfahren
gesehen.

Diese Institution hat auch eine sehr inte-
ressante Geschichte. Sie gibt es erst seit
1974. Sie wurde aufgrund eines Konflikts mit
Präsident Nixon ins Leben gerufen. Man
muss dazu wissen: Die Amerikaner haben
erst seit den 20er-Jahren das System, dass
der Präsident ein Budget vorschlägt. Vorher
verlief dies eher ad hoc, und die Bundes-
staaten hatten viel mehr Macht. Seit dieser
Zeit, seit der Einführung von Einkommen-
steuern auf Bundesebene, gab es die Pflicht,
ein umfassendes Budget einzureichen. Man
hat festgestellt, dass man damit, so wie hier
auch, Informationsflüsse steuern und da-
durch bestimmte Personen, die keinen Zu-
gang zu den Informationen bekommen, aus-
schließen kann. In den heißen 70er-Jahren
hatte Nixon ohnehin große Probleme mit
dem Kongress und hat, weil ihm Gesetze
nicht gefallen haben, zum Instrument des
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Impoundment gegriffen. Impoundment be-
deutet - einfach formuliert -, dass der Präsi-
dent sagt: Das machen wir nicht. - Der Kon-
gress, der zu dem Zeitpunkt sowieso mit dem
Präsident verfeindet war, hat dann ein Ge-
setz eingebracht, durch das dieses Im-
poundment unter Kontrolle gebracht werden
und erreicht werden sollte, dass nicht mehr
allein Treasury die Informationshoheit über
die legislativen Verfahren hat. Hierzu wurde
eine zweite Instanz eingeführt. Man kann es
mit der zweiten Meinung vergleichen, die
man sich zum Beispiel vor schweren chirur-
gischen Eingriffen von einem anderen Arzt
einholt. Seitdem kann man sich in Amerika
darauf verlassen, dass der Kongress eine
unabhängige Quelle, die non-partisan ist, von
Informationen bei Gesetzgebungsverfahren
anruft, also das CBO.

Ich bin auch sehr stolz darauf. Als Ameri-
kaner sehe ich hier eine Effizienz, die man
sonst in Regierungen nicht findet. Ich bin
zwar eher auf der liberalen Seite, aber diese
Erfindung ist absolut genial. Man hat eine
zweite Quelle, die vollständig dem Kongress
untergeordnet ist und sich in regelmäßigen
Abständen zu allen möglichen Fragen
äußern kann. Ich werde einmal auflisten,
welche Aufgaben dazugehören; das wissen
die wenigsten.

Das CBO gibt zu all dem, was von den
Kommissionen, den Committees, reported,
also herausgeben wird, unabhängige Kos-
tenschätzungen ab. Dabei handelt es sich
um etwa 500 bis 700 Gesetzentwürfe. Sie
werden nicht alle verabschiedet, aber es wird
immer ein Kommentar dazu abgegeben, wie
viel ihre Umsetzung kosten würde. Dabei
agiert das CBO unabhängig von Treasury
und von der Exekutive sowie unabhängig von
der herrschenden Partei, die gerade die Ge-
setzentwürfe eingebracht hat.

Das CBO erstellt regelmäßig längerfris-
tige Baseline Projections, also Vorhersagen
der wirtschaftlichen Entwicklung und der
daraus abzuleitenden Steuereinnahmen, für
einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren. Das
ist wirklich sehr interessant; dies gibt es in
Deutschland nicht. Weder der Sachverstän-
digenrat noch die Wirtschaftsforschungs-
institute haben ein unabhängiges Fact-
checking. Man liefert irgendwelche Progno-
sen, aber es gibt keine zweite Meinung dazu.
All das wird in Deutschland im Konsens ge-
macht. Das ist vielleicht ein Problem beim

vorliegenden Vorschlag. Dazu werde ich zum
Schluss noch etwas sagen.

Das CBO wirft einen zweiten Blick auf das
Budget des Präsidenten. Das Council of
Economic Advisers ist natürlich die erste
Instanz. Sie ist sehr partisan, und das ist
auch gut so; das habe ich immer befürwortet.
Anders als beim Sachverständigenrat gibt es
tatsächlich eine Kohäsion mit der Exekutive,
was die Wirtschaftspolitik angeht. Das CBO
ist nun die Instanz, die einen zweiten Blick
darauf wirft. Das heißt, man checkt die Plau-
sibilität. Es ist sehr interessant, dass allein
dadurch - das hat Herr Anderson sehr schön
gesagt - eine gewisse Disziplin ausgeübt
wird. Dadurch werden absurde Ideen wie
beispielsweise ein Flug zum Mars verhindert.

Das CBO erstellt auch langfristige Projek-
tionen für einen Zeitraum von bis zu 75 Jah-
ren; dies ist angesichts der demografischen
Entwicklung in Amerika sehr wichtig.

Das CBO ist natürlich groß: 250 Ange-
stellte mit einem Jahresetat von 50 Millionen
Dollar, umgerechnet etwa 40 Millionen Euro.
Ich finde, das ist sehr günstig, vor allem
wenn man es mit dem vergleicht, was man in
Deutschland für verschiedene Räte abzapft
und verwendet, manchmal auch strategisch.
Ich hätte von einer einzelnen Quelle als
zweiter Instanz eigentlich mehr Glaubwürdig-
keit erwartet.

Das CBO bietet monatlich Budgetüber-
blicke an. Es gibt sogar - das könnte in
Deutschland ein Problem sein - Feedback
des CBO auf Bundesstaatsebene. Das heißt,
das CBO meldet sich zu bestimmten Implika-
tionen von „mandates“. Wenn der Bund sagt,
dass ein Bundesstaat etwas Bestimmtes
machen soll, gibt es Rückmeldungen dazu,
was das kosten wird. Ich glaube, das schät-
zen die Bundesstaaten sehr; denn dann hat
man nicht nur die Regierungsseite gehört.

Das CBO macht auch Ad-hoc-Analysen
zu wichtigen bundespolitischen Maßnahmen
in den Bereichen Gesundheitspolitik, Social
Security, Wachstumspolitik, nationale Si-
cherheit und vor allen Dingen Umweltpolitik.

Das CBO ist eine Quelle angewandter
Forschung. Wie gesagt, einige Studienkolle-
gen, die zusammen mit mir ausgebildet wur-
den, arbeiten dort. Doug Elmendorf ist der
Chef dieser Organisation. Es ist sehr trans-
parent. Niemand in Amerika zweifelt diese
Institution an - ich habe das sehr genau ver-
folgt -, selbst nicht in den letzten Jahren, als
das CBO immer kritisiert bzw. kritisch be-



Haushaltsausschuss 18
[108. Sitzung am 19. November 2012]

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

gleitet hat, dass - vor allen Dingen aus
außenpolitischen Gründen - große Budget-
defizite gemacht werden.

In der letzten Zeit wurden die Bank Bail-
outs vom CBO begleitet, und es gibt eine
regelmäßige Berichterstattung, die auch die
Berichterstattung des OMB überwacht. Es
gibt eine Überwachung von Obamas Job
Program, ARRA. Auch der Umgang mit der
gerade bevorstehenden fiskalischen Klippe
wird vom CBO sehr kritisch begleitet.

Wie gesagt, mit 50 Millionen Dollar und
250 Beschäftigten ist es relativ überschau-
bar. Dazu, ob man das in Deutschland auch
so machen sollte, kann ich natürlich keinen
Kommentar abgeben. Aber ich finde, das
CBO ist ein gutes Modell, das - mein Vorred-
ner hat dies schon klar gesagt - mittlerweile
von vielen in Erwägung gezogen wird. Es ist
etwas unfair, es mit der gegenwärtigen Bud-
getpolitik zu verbinden. Ich glaube, das CBO
steht dieser sehr kritisch gegenüber; aber es
darf nur eine positive Analyse und keine
normative Analyse machen. Das wird durch
die Benennungsprozesse sichergestellt. Das
heißt, der President pro tempore of the Uni-
ted States Senate und der Speaker of the
House haben die Verantwortung, die Agentur
mit Personal zu bestücken.

Ich sage ganz offen, es ist begrüßens-
wert, dass das deutsche Parlament sich
überlegt, wie man Volkswirte mehr und in-
tensiver in die Prozesse einbinden kann.
Mein Empfinden nach 20 Jahren in Deutsch-
land ist, dass die Volkswirte immer ein biss-
chen außen vor sind. Ich muss aber auch
sagen: Was Sie sich überlegen, geht nicht
weit genug. Noch ein Beirat, noch ein natio-
naler Rat ohne Zähne, der selbst keine un-
abhängige Analyse machen kann, wird nichts
bringen außer mehr Kosten für die Steuer-
zahler. Sie sollten den großen Sprung ma-
chen und versuchen, genug Geld zusam-
menzubekommen, entweder indem Sie be-
stimmte Funktionen von den Wirtschaftsfor-
schungsinstituten abziehen oder indem Sie
die zahlreichen Aufträge an meine Zunft
durch die Ministerien einschränken. Wie ge-
sagt, Amerika macht es günstig, aber sehr
gut. Ich sage in aller Bescheidenheit: Ich bin
sehr stolz auf diese Institution in den Ver-
einigten Staaten.

Klaus-Peter Willsch (CDU/CSU): Herr
Dr. Wolff hat eben schon die Zwangslage
angesprochen, die sich aus der Alleinver-

pflichtung des Bundes ergibt, eventuelle
Ausgleichszahlungen vorzunehmen oder
Strafzahlungen zu leisten. In dem Zusam-
menhang habe ich eine Frage an Herrn
Wendorff. Wir haben ja mit den Kommunen
als Teil der Länder einen weiteren Problem-
bereich. Wir sind darauf angewiesen, dass
die Länder dieses Problem in den Griff be-
kommen. Aus meiner Erfahrung in Hessen
weiß ich, dass die Kommunalaufsicht für die
Gemeinden von den kommunalen Landräten
häufig nach dem Motto „Wir tun uns gegen-
seitig nicht weh“ durchgeführt wird. Erst
wenn der RP ins Spiel kommt, wird es richtig
ernst. Wie ist Ihre Prognose? Wie wird das
laufen? Können Sie uns konkrete Ratschläge
geben, was in dieser Hinsicht noch zu ver-
bessern wäre?

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Zuerst zu der Risi-
koübernahme des Bundes bis 2020: Wir fin-
den es eher bedauerlich, dass sich die Län-
der nicht festlegen wollen und keine konkre-
ten Obergrenzen für Abbaupfade bis 2020
nennen, sondern sich hier letztlich alle
Handlungsspielräume offenhalten. 2009 wur-
den im Zuge der Krise lange Übergangs-
pfade für den Bund und noch längere für die
Länder beschlossen. Inzwischen haben sich,
auch für die Länder, die Steuereinnahmen
und die Zinsausgaben deutlich günstiger
entwickelt, als erwartet wurde, sodass wir
hier von den Ländern durchaus mehr erwar-
tet hätten. Auf der Länderseite läuft man
Gefahr, dass die Chance verpasst wird, die
Defizite relativ zügig und zeitnah abzubauen.
Hier droht ein Backloading, sodass man
möglicherweise in schlechteren Zeiten ge-
zwungen wird, zu konsolidieren, wodurch
dann wieder die Einhaltung der Regel infrage
steht.

Zum Zusammenhang zwischen Ländern
und Gemeinden: Aus unserer Sicht sollten
die jeweiligen Länder eng zusammen mit den
Gemeinden betrachtet werden. Die Länder
haben - darauf haben Sie hingewiesen - über
die Aufsicht und die Gesetzgebung im
Steuerverbund maßgeblichen Einfluss auf
die kommunale Finanzlage. Von daher wäre
es sehr naheliegend, dass die jeweiligen
Länder Verantwortung für ihre Kommunen
übernehmen und Länder und Kommunen
genauso gemeinschaftlich betrachtet werden,
wie es für den Bund im Hinblick auf die So-
zialversicherungen vorgesehen ist, wenn es
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darum geht, gesamtstaatliche Ziele zu errei-
chen.

Hier ist allerdings auch von entscheiden-
der Bedeutung, dass Transparenz hergestellt
wird. Es wurde mehrfach angesprochen,
dass Transparenz gegenüber der Öffentlich-
keit im Hinblick auf die Finanzlage ganz ent-
scheidend ist. Speziell diesbezüglich wurde
ja auch der Stabilitätsrat gegründet. Hinsicht-
lich der Transparenz der Finanzentwicklung
einzelner Länder und deren Gemeinden sind
die Erfahrungen aus unserer Sicht zum Teil
jedoch enttäuschend. Hier kann man als
Bürger nicht klar nachvollziehen: Wie ist die
Planung? Wie ist die strukturelle Entwick-
lung? Wie ist der aktuelle Stand? Wie ist das
vor dem Hintergrund der vergangenen Pla-
nungen zu bewerten? Das schwächt natür-
lich den Druck auf die Länder und Gemein-
den, in diesen Politikbereichen tätig zu wer-
den, deutlich ab. Ich denke, nur wenn die
Öffentlichkeit über die Finanzentwicklung
genau informiert ist, kann sie auch Druck
machen und darauf hinwirken, dass die
Haushaltsregeln verbindlich eingehalten
werden.

Uwe Beckmeyer (SPD): Ich habe eine
Frage an Herrn Dr. Wolff und an Herrn Wen-
dorff.

In Ihrer schriftlichen Stellungnahmen zur
Umsetzung dieser EU-Regeln als Vorgaben
für die nationalen Fiskalregeln, Herr Wolff,
liest man: „Der derzeitige Gesetzesvorschlag
scheint somit am unteren Ende des Notwen-
digen zu liegen.“ Sie verweisen auf Best-
Practice-Prinzipien und nennen einige.

Bei Ihnen, Herr Wendorff, als Vertreter
der Deutschen Bundesbank, findet man ein-
mal eine Passage, in der ausgeführt wird,
dass im Gesetzentwurf offenbliebe, „wie der
Beirat konkret arbeiten und sein Beitrag ge-
nau aussehen soll.“ Sie schreiben außerdem:
„Insgesamt scheint es mit der geplanten
Konstruktion nicht realistisch, nach der of-
fenbar vorgesehenen kurzen Beratungszeit
… eine … Prognose vorzulegen.“

Das alles zielt ja darauf ab, zu sagen,
dass hier etwas umgesetzt wird, das am
Ende nicht richtig funktionieren wird. Die
Frage ist: Welche konkreten Vorschläge zur
Ausgestaltung dieses Beirats können Sie
machen - das bitte ich Sie noch einmal he-
rauszuarbeiten -, um sicherzustellen, dass
er, wenn seine Schaffung von der Bundes-
regierung bzw. den Koalitionsfraktionen hier

im Parlament mit Mehrheit durchgesetzt wird,
wirklich funktionieren kann?

Sachverständiger Dr. Guntram B. Wolff
(Bruegel): Ganz kurz zu den internationalen
Best-Practice-Prinzipien. Was die Europäi-
sche Kommission unter „Best Practice“ ver-
steht, hatte ich zu Beginn schon gesagt. Die
OECD geht noch etwas weiter. Die OECD
empfiehlt zum Beispiel, die Unabhängigkeit
dadurch zu gewährleisten, dass die Mitglie-
der der Fiskalräte aufgrund fachlicher Kom-
petenz und ohne parteipolitische Rücksicht-
nahme gewählt werden. Ihre Amtszeit sollte,
so schreibt die OECD, unabhängig vom
Wahlzyklus sein. Sie schlägt außerdem eine
angemessene Rechenschaftspflicht des Fis-
kalrates gegenüber der Legislative vor. Dies
beinhaltet eine direkte Informationspflicht
gegenüber dem Parlament durch den Fiskal-
rat, Anhörungen des Fiskalrates im Haus-
haltsausschuss und eine Mitwirkung des
Parlaments bei der Ernennung der Mitglie-
der. Diese Empfehlungen sind natürlich we-
sentlich ambitionierter als die Regelungen
des Gesetzentwurfes, der heute auf dem
Tisch liegt.

Mein Vorschlag wäre, den Beirat zu stär-
ken, und zwar so, dass er als unabhängiger
Fiskalrat wirken und eine wirklich unabhän-
gige, positive Analyse der Istsituation vor-
nehmen kann. Es geht also um eine Ana-
lysefunktion, nicht um etwas Normatives.
Ginge es um etwas Normatives, würde man
ja einen Schritt weiter gehen und sagen:
Dieses oder jenes soll gemacht werden.

Ich glaube, als Erstes brauchen wir eine
unabhängige Institution, die feststellt: So ist
die Konjunkturlage, und so ist die Defizit-
situation. Die Ausgaben werden wahrschein-
lich so und so hoch sein, die Einnahmen
wahrscheinlich so und so hoch. - Diese Ana-
lyse muss gebündelt werden. Herr Burda hat
vorgeschlagen, bestimmte Aufgaben, die
derzeit die Wirtschaftsforschungsinstitute
wahrnehmen, zu übertragen, vielleicht sogar
die Gemeinschaftsdiagnose. Ich weiß nicht,
ob das für die Praxis das Beste wäre. Es
scheint mir allerdings sinnvoll zu sein, eine
Institution zu schaffen, die relativ unabhängig
Analysen betreiben und Bewertungen vor-
nehmen kann. Dazu gehört auch ein Infor-
mationsrecht. Das heißt, man muss Zugang
zu Informationen bekommen. Außerdem
braucht man einige Mitarbeiter.
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Interessant sind die Erfahrungen aus Ir-
land. In Irland gibt es seit ein paar Jahren
einen unabhängigen Stabilitätsrat. John
McHale, der Vorsitzende dieses Beirates, hat
kürzlich in einer Präsentation darauf hinge-
wiesen, eines der Hauptprobleme bestehe
darin, dass die Mitglieder dieses Beirates, die
meisten von ihnen Wissenschaftler, ehren-
amtlich tätig sind, dass sie regelmäßig, also
alle drei, vier Monate, einen 50 oder 100
Seiten langen Bericht schreiben und dies
letztendlich auf eigene Kosten tun müssen.
Diese Situation ist langfristig natürlich nicht
tragfähig.

Ähnlich ist die Situation in Schweden. In
Schweden gibt es einen unabhängigen Fis-
kalrat, besetzt mit namhaften Professoren,
die wirklich unabhängige Analysen durchfüh-
ren.

Ich glaube, man sollte den einzurichten-
den Beirat stärken und ihn mit mehr Unab-
hängigkeit ausstatten. Das Besetzungsver-
fahren, also die Regelungen, nach denen die
Mitglieder des Beirates ausgewählt werden,
sollte klar definiert werden. Dazu ist im vor-
liegenden Gesetzentwurf bis jetzt nichts zu
lesen. Es ist lediglich geregelt, wer die Mit-
glieder vorschlägt. Ich denke, man sollte
auch Kriterien für die Besetzung des Gre-
miums entwickeln. Die Kandidaten sollten,
wie die OECD empfiehlt, aufgrund ihrer fach-
lichen Kompetenz und nicht aufgrund partei-
politischer Überlegungen ausgewählt wer-
den; das ist eine sehr klare Definition. Die
fachliche Kompetenz ist mir sehr wichtig. Ich
würde mich für eine Stärkung des Beirates in
dieser Richtung aussprechen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
dass der Beirat selbst Mitglieder benennt. In
manchen internationalen Gremien ist es üb-
lich, dass ein Beirat bzw. ein unabhängiger
Rat einige Mitglieder selber ernennt und da-
durch seine Unabhängigkeit erhöht. - Das
sind meine Vorschläge.

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): Ich denke, zu-
nächst einmal muss man sich fragen: Wie ist
der institutionelle Rahmen in Deutschland
insgesamt, passt der neu einzurichtende
Beirat dort hinein, und was erwartet man von
ihm?

Es gibt bereits den Sachverständigenrat,
der damit beauftragt ist, einmal jährlich eine
Schätzung vorzulegen und gesamtwirtschaft-
liche sowie wirtschaftspolitische Analysen zu

erstellen. Zweimal jährlich wird die Gemein-
schaftsdiagnose erstellt, verbunden mit dem
Auftrag, unter Anwendung des von der EU-
Kommission entwickelten Verfahrens eine
Überprüfung der Prognosen vorzunehmen;
auch in diesem Rahmen werden von unab-
hängiger Seite eine Makroprognose und eine
Fiskalprognose vorgelegt. Grundsätzlich ist
also feststellen, dass es schon einige unab-
hängige Institutionen gibt, die etwas Ähn-
liches machen. Von daher stellt sich die
Frage: Was soll dieser Beirat zusätzlich leis-
ten? Oder will man eventuell eine Um-
schichtung zwischen den Institutionen, die in
diesem Bereich Politikberatung betreiben,
vornehmen?

Mir wurde die Frage gestellt: Warum ist
unklar, ob das, was die Regierung vorge-
schlagen hat, funktioniert? Ich denke, die
Erwartungen an dieses Gremium sind illuso-
risch. Man will, dass neun Experten, die ver-
schiedenen Institutionen angehören, in die-
sem Gremium ehrenamtlich tätig sind. Sie
sollen sich treffen, eine eigenständige Prog-
nose erstellen und die vier, fünf ökonomi-
schen Fragestellungen, die ich vorhin ange-
deutet habe, selbstständig bearbeiten. Ich
denke, das ist völlig unrealistisch, auch vor
dem Hintergrund der Erfahrungen, wie in
anderen Institutionen, auch in der Bundes-
bank, versucht wird Prognosen aufzustellen.
Will man eine Prognose erstellen, muss man
sich auf einen Makrorahmen einigen. Ist man
hier unterschiedlicher Meinung, braucht man
Tools, mit denen man adjustiert, beispiels-
weise bei den Löhnen oder beim BIP. All das
ist aus meiner Sicht angesichts des knappen
zeitlichen Rahmens und der Besetzung mit
nur neun Experten ohne Stab schlicht nicht
möglich.

Darüber hinaus soll der Beirat konkrete
wirtschaftspolitische Maßnahmen empfehlen,
die zur Beseitigung möglicher Überschrei-
tungen der Defizitobergrenze geeignet sind.
Ich denke, damit würde man die Arbeit des
Beirats weitgehend lahmlegen. Er müsste
sich nämlich auf konkrete Maßnahmen eini-
gen, die er der Bundesregierung vorschlägt,
einschließlich verteilungspolitischer und wirt-
schaftspolitischer Aspekte. Hier dürften die
Meinungen der Beiratsmitglieder massiv
auseinandergehen. Diese Meinungsver-
schiedenheiten würden die Diskussion domi-
nieren, und dadurch wäre der Beirat von
seinen Kernaufgaben abgelenkt. Ein derart
breites Aufgabenspektrum zu formulieren
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und es von nur neun ehrenamtlich tätigen
Beiratsmitgliedern bearbeiten lassen zu wol-
len, passt nicht zusammen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
dass der Stabilitätsrat den Umfang seiner
Berichterstattung massiv ausweitet, deutlich
transparenter arbeitet, disaggregierte Prog-
nosen für alle Ebenen vorlegt, Konjunktur-
bereinigungen mitberücksichtigt, möglicher-
weise sogar die entsprechenden Modelle ins
Netz stellt, die Prognosen für die Länder- und
die Gemeindeebenen detailliert beschreibt
und die Überleitung in die Volkswirtschaft-
liche Gesamtrechnung vornimmt. Dann hätte
man einen Rahmen, auf den der Beirat zu-
rückgreifen könnte. Auf dieser Grundlage
könnte er darüber diskutieren, ob die einzel-
nen Aspekte mit Risiken verbunden sind oder
nicht. Das wäre dann aber kein eigenständi-
ges Assessment. Das wäre die Beurteilung
eines umfangreichen Pakets, das vom Stabi-
litätsrat zu liefern wäre, das dieser meiner
Meinung nach bislang aber bei weitem nicht
liefert.

Ein grundsätzlich anderer Ansatz wäre
es, würde man diese Aufgaben vom Beirat
selbst erledigen lassen. Dann wäre nicht
mehr so entscheidend, was vom Stabilitätsrat
zugeliefert wird; denn in diesem Fall müsste
er eine eigenständige Prognose erstellen.
Unter diesen Umständen wäre es weniger
wichtig, externe ehrenamtliche Expertise zur
Verfügung zu haben, die ab und zu „vorbei-
schaut“. Vielmehr bräuchte man einen insti-
tutionellen Rahmen samt Stab, der in Vollzeit
tätig ist und eher als eine Art Aufsichtsrat von
ehrenamtlich tätigen unabhängigen Experten
begleitet wird. Das sind verschiedene Optio-
nen im Hinblick auf die Herangehensweise.
Die Vorschläge, die hierzu gemacht wurden,
scheinen allerdings noch nicht ganz schlüs-
sig und aufeinander abgestimmt zu sein.

Stephan Thomae (FDP): In der zweiten
Runde möchte ich eine Frage zu Art. 3 des
vorliegenden Gesetzentwurfes, zur Änderung
des Sanktionszahlungs-Aufteilungsgesetzes,
stellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, bei wel-
chem Sachverständigen meine Frage am
besten platziert wäre, würde sie aber gerne
an Herrn Dr. Kambeck richten.

Laut Art. 3 des vorliegenden Gesetzent-
wurfes gilt die Verpflichtung, infolge einer
Verletzung der Regelungen des Fiskalpaktes
Sanktionszahlungen zu leisten, nicht für
Bund und Länder gleichermaßen, sondern

nur für den Bund. Führt diese Regelung nicht
dazu, dass die Länder ihre Verpflichtung, die
Regelungen des Fiskalpaktes einzuhalten
und einen eigenen Beitrag zu leisten, um das
Ziel der Einhaltung der Schuldenbremse bis
zum Jahre 2020 zu erreichen - Stichwort:
Nullverschuldung -, auf die leichte Schulter
nehmen, sich also weniger „compliant“ ver-
halten? Welche Mechanismen gibt es, um
die Länder zu veranlassen, zu ermutigen
oder sogar zu zwingen, sich an die Com-
pliance-Regeln zu halten und im Hinblick auf
den Fiskalpakt und die Schuldenbremse
einen eigenen Beitrag zu leisten?

Sachverständiger Dr. Rainer Kambeck
(Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirt-
schaftsforschung): Ich hatte vorhin schon
angedeutet: Auch wir hätten uns gewünscht,
dass die Länder entsprechende Sanktions-
zahlungen selbst übernehmen; auch Herr
Wendorff hat das erwähnt. Das wäre eine
viel bessere, effektivere Ergänzung der
Schuldenbremse gewesen. Allerdings muss
ich sagen: Im Hinblick auf das Anreizsystem
bin ich viel optimistischer als alle meine Vor-
redner, auch was die aktuelle Arbeit des Sta-
bilitätsrates anbetrifft.

Herr Burda, ich als Volkswirt bin natürlich
sehr dafür, noch häufiger den Rat der Volks-
wirte einzuholen und die Wirtschaftsfor-
schungsinstitute intensiv einzubinden. Aller-
dings hat der Stabilitätsrat, was das derzei-
tige Anreizsystem betrifft, eine große Selbst-
bindung an die Politik. Von vielen Ökonomen
wurde immer wieder gefordert - mit der Ein-
richtung des Stabilitätsrates wird diese For-
derung nun erfüllt -, dass man alle Länder ins
Boot holen und in diesem Rahmen eine Eini-
gung erzielen muss. Eine solche Einigung
bildet immer auch bestimmte Interessen der
Länder ab. Da die Länder allerdings sehr
heterogen sind, wird auch den sehr unter-
schiedlichen Situationen Rechnung getra-
gen. Insofern besteht jetzt der Zwang, Ab-
stimmungen über die Entwicklung der Schul-
den in einzelnen Ländern durchzuführen.
James Buchanan hat es einmal so formuliert:
Man braucht Regeln, die aktuell greifen, die
aber auch dann greifen, wenn man hinter
einem Schleier der Unwissenheit handelt.

Die Länder dürfen, wenn sie agieren,
nicht nur ihre aktuelle Situation im Blick ha-
ben, sondern sie müssen auch berücksichti-
gen, dass sie sich in Zukunft entweder in
einer schlechteren oder in einer besseren
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Situation befinden werden. Auch dann müs-
sen die Regeln, die für alle Länder gelten,
nach wie vor greifen. Aus unserer Sicht wür-
den einzelne Länder, die die Schulden-
bremse nicht einhalten, einen großen Repu-
tationsverlust in Kauf nehmen. Diese Rege-
lung beurteile ich vor diesem Hintergrund als
sehr positiv.

Noch einmal: Es wäre besser gewesen,
eine Regelung zu treffen, die vorsieht, dass
Sanktionszahlungen von den Ländern selbst
zu übernehmen sind; sie wäre noch härter
gewesen. Allerdings ist aktuell zu beobach-
ten, dass die meisten Länder eine längerfris-
tige Finanzplanung aufstellen und damit über
den sonst üblichen Finanzplanungszeitraum
hinausgehen. So hat beispielsweise Baden-
Württemberg gerade erst einen Pfad zum
Abbau des strukturellen Defizits bis zum
Ende dieses Jahrzehnts vorgelegt. Hier wird
also bereits einiges umgesetzt. Ich plädiere
dafür, diese Anstrengungen positiv zu wer-
ten.

Eine kleine Einschränkung: Mit Baden-
Württemberg habe ich ein Land erwähnt, das
unsere Forderungen erfüllt und einen Pfad
zum Abbau des strukturellen Defizits bis zum
Ende dieses Jahrzehnts aufzeigt. Aus unse-
rer Sicht ist dies auf eine gewisse Art und
Weise ein Missbrauch der Übergangsrege-
lung; auch Herr Wendorff hat sich so ge-
äußert. Man könnte natürlich schon jetzt ein
viel niedrigeres strukturelles Defizit errei-
chen, würde man die Ausgabenzuwächse
stärker drosseln. Dann könnte man die Ziele
schneller erreichen. Es wird also eine Rege-
lung umgesetzt, die formal der Forderung
entspricht, die viele Ökonomen und auch die
Deutsche Bundesbank immer wieder erho-
ben haben. Wenn man genauer hinschaut,
stellt man aber fest: Das ist eigentlich nicht
ideal. Man könnte das angestrebte Ziel
schon viel eher erreichen. In diesem Zu-
sammenhang sind die aktuellen Überlegun-
gen zur Einrichtung eines Stabilitätsrates
positiv zu bewerten, da die interne Kontrolle
durch die Politik und die entsprechenden
Anreize durchaus funktionieren. Ich denke,
das muss man auf jeden Fall positiv würdi-
gen.

Natürlich gibt es auch gewisse Versäum-
nisse, und es sind noch einige Ergänzungen
notwendig. Insbesondere Fragen im Zusam-
menhang mit dem strukturellen Defizit sind
für die meisten Länder, außer für die Konso-
lidierungshilfeländer, nach wie vor offen. Ich

hoffe, dass die noch fehlenden Regelungen
mit großer Unterstützung des Beirates auf
den Weg gebracht werden.

Nun komme ich auf einen Aspekt zu
sprechen, zu dem Sie, Herr Wendorff, sich
sehr kritisch geäußert haben. Ich denke, man
muss sich vor Augen führen, welche Infor-
mationen aktuell zur Verfügung stehen. Mein
Eindruck ist, dass die Beteiligten noch nicht
einmal die Informationen, die vom Stabilitäts-
rat zur Verfügung gestellt werden, zur Kennt-
nis nehmen. Für alle Bundesländer werden
Länderberichte erstellt. Sollen bestimmte
Vorgaben strenger gefasst werden, befasst
sich damit eine Evaluierungskommission. In
diesem Fall müssen bis zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt neue Berichte geliefert werden.
Diese werden dann wiederum von der Eva-
luierungskommission bewertet. Wenn man
sich intensiv mit den Länderfinanzen und mit
der Umsetzung der Schuldenbremse in
Deutschland insgesamt - nicht nur beim
Bund, sondern auch in den Ländern - be-
schäftigt, dann stellt man fest: Es gibt sehr
viele Informationen, und vieles ist verbessert
worden; das möchte ich betonen.

Als Ökonom ist man bei diesem Thema
kritisch, weil man für die eigene Analyse sehr
oft zutreffende Informationen vermisst. Aber
man muss sagen: Vieles ist verbessert wor-
den, insbesondere durch den Stabilitätsrat.
So wird mittlerweile zum Beispiel das soge-
nannte Schalenkonzept, das Ihnen allen
bekannt ist, angewendet. Demnach werden
alle Auslagerungen in den Blick genommen.
Es werden also nicht nur die Kernhaushalte
betrachtet, sondern auch die Verschuldung
der Länderhaushalte findet Berücksichtigung.
Hier ist also schon vieles passiert. Ich plä-
diere dafür, erst einmal diese Informationen
und die damit verbundenen Anreize ernst zu
nehmen und sie punktuell zu verbessern.
Hierin sehe ich eine wichtige Funktion des
Beirates, der geschaffen werden soll. Umge-
kehrt sehe ich allerdings die Gefahr eines
großen Reputationsverlustes für Länder, die
die Schuldenbremse nicht einhalten.

Das Rheinisch-Westfälische Institut für
Wirtschaftsforschung ist in Essen beheima-
tet. Auch Nordrhein-Westfalen hat sicherlich
größere Probleme - das wissen die meis-
ten -, die Schuldenbremse einzuhalten. Un-
ser Eindruck ist, dass schon der drohende
Reputationsverlust einen enormen Druck auf
die Regierungsparteien ausübt, ihre Haus-
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haltsplanung auf einen richtigen Weg brin-
gen.

Roland Claus (DIE LINKE): Ich habe
zwei Fragen an Herrn Dr. Vesper. Die erste
Frage ist etwas hypothetisch; sie ist durch
Ihre Einlassungen in der ersten Runde ent-
standen. Sie sind auf die staatlichen Anti-
krisenprogramme eingegangen, die nach
dem Jahr 2008 aufgelegt wurden. In der Tat
haben wir sowohl bei der Verstärkung der
Mittel für die Bundesagentur für Arbeit als
auch beim Investitions- und Tilgungsfonds
und bei den Konjunkturprogrammen solche
Instrumente benutzt. Meine Frage lautet:
Wären vor dem Hintergrund des Fiskalver-
trages Antikrisenprogramme des Staates,
wenn wir sie denn bräuchten, in dieser Di-
mension überhaupt noch möglich?

Meine zweite Frage berührt den gleichen
Zeitraum. Mit dem Finanzmarktstabilisie-
rungsgesetz - ein drittes entsprechendes
Gesetz soll am Freitag im Bundestag verab-
schiedet werden - wurde ein Sondervermö-
gen geschaffen. Vor dem Hintergrund des
hier in Rede stehenden Gesetzentwurfes zur
innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalver-
trags möchte ich Sie fragen, ob die Auslage-
rung von Haushaltsrisiken in ein oder meh-
rere Sondervermögen Einfluss auf diese
Gesetze hat und ihre Auswirkungen mög-
licherweise verzerrt, oder ob der Einfluss aus
Ihrer Sicht unerheblich ist.

Sachverständiger Dr. Dieter Vesper:
Die Frage, ob der Fiskalvertrag eine Anti-
krisenpolitik wie 2008 oder 2009 noch zu-
lässt, ist, so befürchte ich, zu verneinen. Man
könnte im Rahmen der Konjunkturkompo-
nente, die bei der Defizitberechnung be-
achtet wird, diskretionäre politische Ent-
scheidungen zur Stimulierung der Konjunktur
berücksichtigen. Diese Konjunkturkompo-
nente wurde allerdings eingeführt, um die
automatischen Stabilisatoren zu berücksich-
tigen, nicht jedoch, um Wirkungen zu be-
rücksichtigen, die aus diskretionären Ent-
scheidungen resultieren.

Außerdem bleibt das Problem, dass
diskretionäre Entscheidungen wie Konjunk-
turprogramme oder auch Steuererleichterun-
gen erst mit Verzögerung wirksam werden.
Hätte es 2009 zur Ankurbelung der Kon-
junktur Steuererleichterungen gegeben, wä-
ren diese - in Abhängigkeit von den Veranla-
gungsrhythmen und -zyklen - erst 2010/2011

wirksam geworden. Dann hätte man aber
schon wieder auf das strukturelle Defizit
schauen müssen. Das wäre ein erhebliches
Problem gewesen.

Das Gleiche gilt für Ausgabenprogramme:
Wenn die Gemeinden als Hauptinvestor der
öffentlichen Hand involviert werden, vergeht
Zeit, bis die Mittel ankommen und ausgege-
ben werden. In der Finanzstatistik oder in der
Kassenstatistik wären diese Ausgaben erst
2010/2011 wirksam geworden. Auch die
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die ja
eine gewisse Präjudizierung vornimmt, kann
diese Effekte nicht auffangen, sodass wir hier
vor einem echten Problem stehen.

Zum zweiten Teil der Frage: Die Fest-
stellung, dass Haushaltsrisiken in Sonder-
vermögen ausgelagert werden, stimmt im
Prinzip. Auf der anderen Seite ist zu sehen,
dass Sondervermögen in der Berichterstat-
tung immer öfter eine Rolle spielen, wenn es
um den Ausweis der Staatsverschuldung
geht. Hier sehe ich also nicht das ganz große
Problem.

Sven-Christian Kindler (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): Ich habe zwei Fragen an
Herrn Wolff von Bruegel. Sie sind in Ihrer
Stellungnahme auf das Problem eingegan-
gen, dass konjunkturelles und strukturelles
Defizit zu unterscheiden sind. Das Institut für
Makroökonomie und Konjunkturforschung
hat dazu in einer Studie festgestellt, dass
Anfang 2010 die Europäische Kommission
das Berechnungsverfahren geändert hat -
was ein Problem war. Wir wissen, dass das
Ergebnis auch vom Produktionspotenzial,
vom BIP, von der Budgetsensitivität und von
der Produktionslücke abhängt. Die Frage ist,
inwieweit das Verfahren es erlaubt, aktuell zu
unterscheiden, welcher Teil der Verschul-
dung konjunkturell und welcher strukturell ist.
Die Beantwortung dieser Frage ist jedoch
entscheidend dafür, dass man ökonomisch
richtig handelt.

Könnten Sie noch einmal auf die Gefahr
der Manipulierbarkeit eingehen? Es muss ja
gewährleistet werden, dass die Daten in den
einzelnen Ländern der Europäischen Union
bzw. der Euro-Zone, also in den Ländern, die
dem Fiskalvertrag beigetreten sind, nicht
manipuliert werden können. Ich glaube, es ist
sehr sinnvoll, dass es eine Institution gibt, die
dem Parlament verpflichtet ist. Das darf nicht
nur innerhalb der Verwaltung entschieden
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werden. Die Entscheidungen müssen für uns
Parlamentarier nachvollziehbar sein.

Meine zweite Frage: Wie schätzen Sie die
Änderungen beim Beirat und die Empfehlun-
gen des Stabilitätsrates ein? Es gibt ja zwei
Wege, die Schuldenbremse einzuhalten - am
besten, man kombiniert beide -: Man kann
ausgabenseitig Kürzungen vornehmen oder
aber einnahmeseitig Verbesserungen erzie-
len, indem man zum Beispiel die Bemes-
sungsgrundlage verbreitert oder die Steuern
erhöht. Sehen Sie ein grundsätzliches Pro-
blem bei dieser Struktur, oder würden Sie
sagen, dass beide Wege mit den Empfeh-
lungen des Stabilitätsrates durchaus verein-
bar sind?

Sachverständiger Dr. Guntram B. Wolff
(Bruegel): Zur ersten Frage: Die Berechnung
von strukturellen Defiziten ist in der Tat
nichttrivial, vor allem ändert sich die Ein-
schätzung oft ex post. In der aktuellen Situa-
tion hat man eine bestimmte Einschätzung
der Konjunkturlage, und beispielsweise zwei
Jahre später muss man feststellen, dass die
Konjunkturlage eigentlich ein bisschen an-
ders aussah. Das ist ein bekanntes Problem.
Das heißt aber nicht, dass das Ziel hinsicht-
lich des Abbaus des strukturellen Defizits
falsch wäre. Ich denke, das Ziel ist richtig.
Man muss den automatischen Stabilisatoren
sozusagen entsprechend Raum geben, so-
dass sie die konjunkturelle Lage widerspie-
geln können. Auf der anderen Seite muss
man über den gesamten Zyklus gesehen zu
einem ausgeglichenen Haushalt kommen.
Dieses Ziel ist relativ unstrittig.

In der konkreten Situation, in der ein
Haushalt verabschiedet werden muss, weiß
man leider nicht, welcher Anteil des Defizits
konjunkturell und welcher strukturell bedingt
ist. Es gibt in der EU eine Einigung darüber,
wie man das strukturelle Defizit berechnet;
es gibt Verfahren, die zwar fehleranfällig
sind, die aber relativ etabliert sind und theo-
retisch von allen Ländern so angewandt wer-
den sollten.

Das Interessante am Fiskalvertrag ist,
dass die Überwachung der Anwendung die-
ser Verfahren und die Überwachung der
Einhaltung des gesamten Budgetrahmens
nicht nur durch die Europäische Kommission
in Brüssel, sondern auch auf nationaler
Ebene erfolgen sollen. Das ist eine Verände-
rung der Philosophie. Bis zur Verordnung
des Rates und vor allen Dingen bis zum In-

krafttreten des Fiskalvertrages war die Über-
wachung eine EU-Aufgabe. Jetzt ist sie nicht
mehr allein eine EU-Aufgabe, sondern auch
eine nationale Aufgabe. Jedes nationale
Rechtssystem ist verpflichtet, eigene Maß-
nahmen zu ergreifen, damit diese Überwa-
chung funktioniert.

Ich denke, diese Zielstellung ist grund-
sätzlich richtig, weil Fiskalpolitik/Haushalts-
politik weiterhin national bleibt. Insofern sollte
man versuchen, Mechanismen zu finden,
durch die die Haushaltsführung möglichst
objektiv auf nationaler Ebene überwacht
werden kann. Ich denke, dass gerade wir in
Deutschland ein gutes Verfahren haben
sollten, damit wir in Verhandlungen auf der
europäischen Ebene entsprechend auftreten
können.

Die Frage, ob die Überwachung in einzel-
nen Ländern schlechter oder besser durch-
geführt wird als in Deutschland, ist schwer zu
beantworten. Es wird Beispiele für beide
Fälle geben - Schweden wird vielleicht ein
sehr gutes Verfahren haben -; ich habe aller-
dings keine umfassende Studie zu allen
27 Ländern der EU gemacht. Der grundsätz-
liche Punkt ist aber: Es gibt eine europäische
Überwachung, und es gibt eine nationale
Überwachung. Die nationale Überwachung
sollte natürlich in jedem EU-Mitgliedstaat
möglichst gut sein. Ich habe in diesem Zu-
sammenhang einen Artikel zitiert, in dem es
darum ging, wie man das Verfahren in Frank-
reich verbessern kann.

In der zweiten Frage ging es darum, ob
man auf der Ausgabenseite oder auf der
Einnahmeseite ansetzen soll. Das gesamte
Verfahren zielt auf die Reduzierung des Defi-
zits ab. Ob man, um Korrekturen vorzuneh-
men, bei den Ausgaben oder bei den Ein-
nahmen ansetzt, ist eine autonome Ent-
scheidung. Es gibt in der volkswirtschaft-
lichen Literatur natürlich Berichte über For-
schungsvorhaben, die aufzeigen sollen, was
wachstumshemmend und was wachstums-
fördernd ist. Das hängt einerseits von der
konjunkturellen Situation, andererseits aber
auch von den langfristigen Aussichten ab.
Grundsätzlich kann man sagen: Wenn kon-
solidiert werden muss, dann sollte dies bes-
ser auf der Ausgabenseite als auf der Ein-
nahmeseite getan werden. Aber das ist nicht
Gegenstand des Verfahrens; das Verfahren
zielt auf das Defizit ab.
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Vorsitzende Petra Merkel: Bei der FDP
gibt es im Augenblick keinen Wunsch nach
einer weiteren Wortmeldung. Alle anderen
Fraktionen wollen noch eine neue Frage-
runde durchführen. Ich bitte um kurze Frage-
stellungen und kurze Antworten.

Antje Tillmann (CDU/CSU): Wir haben
schon viel erfahren über den politischen Ge-
staltungsspielraum bei der Erstellung von
Prognosen und bei der Berechnung von
Wirtschaftsdaten. Bei der Einführung der
Schuldenbremse haben wir diese politischen
Gestaltungsspielräume erkannt und deshalb
sehr konsequente Regeln eingeführt: in Form
des Kontrollkontos. So ist es einer Regierung
nicht möglich, die Schätzwerte besonders
hoch anzusetzen, um später im Haushalts-
vollzug höhere Schulden zu machen.

Wir haben damals nicht damit gerechnet,
dass eine Regierung besonders vorsichtig
schätzt. Das Kontrollkonto weist daher schon
heute einen beachtlichen positiven Saldo
auf. Wir wollen diesen Betrag zum Ablauf der
Übergangsfrist, also bis 2015, auf null sen-
ken und danach neu anfangen. Herr Wen-
dorff, ich hätte gern gewusst, was Sie davon
halten.

Sachverständiger Karsten Wendorff
(Deutsche Bundesbank): In der Tat ist das
Kontrollkonto ein außerordentlich wichtiger
Bestandteil der Schuldenregel. Wir hätten
uns gewünscht, dass dieses Instrument im
Rahmen des Fiskalpakts viel dezidierter
europäisch verankert wird.

Die Löschung der positiven Salden auf
dem Kontrollkonto halten wir für richtig. Man
sollte grundsätzlich vorsichtig damit sein,
diskretionär in die Haushaltsregeln einzu-
greifen. Es droht die Gefahr, am aktuellen
Rand die Bindungswirkung auszuhebeln, weil
man immer dann eingreift, wenn man gerade
höhere Defizite braucht. Daher sollte man in
diesem Zusammenhang grundsätzlich sehr
vorsichtig agieren. Es gibt aus meiner Sicht
allerdings drei gute Gründe, die es rechtferti-
gen, einzugreifen:

Erstens wird die Regel eher schärfer ge-
fasst als aufgeweicht.

Zweitens wird die Grundregel nicht ver-
ändert. Betroffen ist nur die Übergangs-
phase, die ohnehin als Ausnahmetatbestand
außerhalb der Regel zu verstehen ist. Hier ist
die Entwicklung viel günstiger verlaufen, als
wir gedacht haben. Wäre die Lage 2009

normal gewesen, wäre man möglicherweise
gleich in die Haushaltsregel gesprungen.
Angesichts der Krise hat man längere Ab-
baupfade zugelassen. Inzwischen stehen wir
bei Steueraufkommen, Zinsen und arbeits-
marktbedingten Ausgaben allerdings viel
günstiger da. Vor dem Hintergrund der Inten-
tion der Regel wäre es daher aus meiner
Sicht nicht gerechtfertigt, zuzulassen, dass
auf dem Kontrollkonto riesige positive Salden
in die Zukunft übertragen werden.

Drittens ist der Pfad zum Abbau des Defi-
zits, der zugrunde gelegt wurde, aufgrund
der von uns hier schon häufiger kritisierten
„Sprungschanze“ sehr hoch angesetzt. Auch
das spricht dafür, die Salden zu streichen,
und zwar bis Ende 2015. Normalerweise
würde man im Herbst 2016 noch einmal auf
2015 zurückgucken, um eine endgültige Ab-
rechnung für 2015 vorzunehmen, sodass
man den Gesetzentwurf möglicherweise
erweitern müsste, wenn man den positiven
Betrag auf dem Kontrollkonto bis Ende 2015
tatsächlich vollständig streichen und die
Spitzabrechnung trotzdem erst im Herbst
2016 erstellen will.

Carsten Schneider (Erfurt) (SPD): Ich
habe eine Frage an Herrn Anderson und an
Herrn Chote.

Wie Sie jetzt mitbekommen haben, liegt
uns hier ein sehr exekutiv orientierter Vor-
schlag vor. Das hat auch etwas mit dem
parlamentarischen System in Deutschland zu
tun. Ich würde gerne aus Ihren Erfahrungen
in den vergangenen Jahren in Ihren beiden
Ländern wissen, welche Vorteile Ihre jeweili-
gen Institutionen für eine Regierung und
damit auch für die die Regierung tragenden
Parlamentsparteien mit sich bringen.

Sachverständiger Robert Chote (Office
for Budget Responsibility) (Simultanüberset-
zung): Zur Rolle des OBR: Das OBR hat ein
Mandat sowohl gegenüber der Exekutive als
auch gegenüber dem Parlament erhalten.
Wir müssen den Finanzminister mit einer
Reihe von Schätzungen beliefern, die er für
die Vorbereitung seines Haushaltsentwurfs
nutzt. Diese werden dann schließlich veröf-
fentlicht. Sobald der Haushaltsentwurf vom
Minister vorgelegt worden ist, veröffentlichen
auch wir unsere Daten und unsere Schät-
zungen.

Es war nicht möglich, das OBR nur als
Gremium des Parlaments einzusetzen; denn
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wir haben auch eine Verantwortung gegen-
über der Exekutive und unterstützen das
Finanzministerium bei seiner Arbeit, wenn es
darum geht, die Haushaltsschätzungen vor-
zulegen.

Als es um die Einrichtung unserer Institu-
tion ging, gab es eine Debatte darüber, ob
wir wie das National Audit Office rein dem
Parlament zugeordnet sein sollten. Fünf
Jahre nach der Einrichtung wird es eine
Überprüfung unserer Rolle und eine weitere
Debatte geben. Wir werden dann sehen, ob
es so bleiben wird, wie es jetzt ist. Ich denke
aber, dass wir diese duale Verantwortung
angesichts der Tatsache, dass die Exekutive
die Vorbereitung der Schätzungen an uns
übertragen hat, auch in Zukunft wahrnehmen
werden.

Nun komme ich zu den Vorteilen oder ge-
gebenenfalls auch Nachteilen.

Im November letzten Jahres gab es den
Fall, dass wir dem Finanzminister gesagt
haben, wir seien nicht der Meinung, dass mit
den bestehenden Politiken das Haushaltsziel
erreicht werden könnte. Es war dann an ihm,
entweder die politischen Maßnahmen an
unsere Schätzungen anzupassen - wir
könnten dann sagen, dass wir jetzt wieder
auf Kurs sind - oder aber zu sagen: Nein, ich
stimme euren Schätzungen nicht zu und
mache so weiter, wie meine Politik derzeit
ausgerichtet ist. - Ob es solche Fälle wie
diesen in Zukunft wieder geben wird, weiß
ich nicht. In diesem Fall hat er sich auf un-
sere Seite geschlagen. Ob das immer pas-
sieren wird, weiß ich nicht.

Zyniker könnten vielleicht sagen, dass der
größte Vorteil für die Exekutive darin besteht,
dass die Finanzminister ihren Ruf nicht mehr
aufs Spiel setzen müssen, wenn es darum
geht, wirtschaftliche Schätzungen zu erstel-
len. Jetzt sind wir die Dummen, wenn wir
irgendetwas falsch ausrechnen, und nicht
mehr der Finanzminister.

Es gab in der Vergangenheit immer wie-
der den Fall, dass Finanzminister diese Rolle
gerne abgeben wollten. Manche sagen jetzt
natürlich auch, die Regierung könne sich
hinter dieser unabhängigen Einrichtung ver-
stecken. Wir stehen dann praktisch in der
Schusslinie. Solche Argumente hört man
immer wieder. Sie kommen von denselben,
die auch eine Unabhängigkeit der Zentral-
banken fordern usw. Das sind natürlich
schwierige Entscheidungen, die von den
Politikern jeweils getroffen werden müssen.

Ein wichtiger Unterschied zwischen uns
und manchen Fiskalräten in anderen Län-
dern besteht darin, dass wir keine politischen
Entscheidungen treffen. Wir sind keine un-
abhängige Zentralbank, und wir geben auch
keine politischen Hilfestellungen und Rat-
schläge. Wir sagen lediglich, ob mit der jetzi-
gen Politik das Ziel erreicht wird oder nicht.

Wir erstellen Analysen und sagen, wie die
Schätzung aussehen könnte, wie groß die
Abweichung ist, was eventuell getan werden
muss, wie groß die Abweichung sein kann
und was noch zulässig ist und was nicht. Es
ist aber nicht unsere Aufgabe, der Regierung
zu sagen, dass Ausgaben gekürzt oder an-
dere Maßnahmen getroffen werden sollten.
Wir können nur sagen, ob das Ziel aufgrund
der wirtschaftlichen Lage erreicht werden
kann oder nicht. Es ist unsere Aufgabe, der
Exekutive, dem Parlament und natürlich auch
der Öffentlichkeit die notwendigen Fakten
und Informationen zu liefern, aber nicht, poli-
tische Ratschläge oder politische Hilfestel-
lungen zu geben.

Sachverständiger Barry Anderson (The
Committee for a Responsible Federal Bud-
get) (Simultanübersetzung): Die Europäer
wundern sich oft, wenn sie sich unser
Gesundheitssystem anschauen, warum es
eigentlich so teuer ist. Es ist teuer - das
stimmt -, obwohl ein großer Teil der Bevölke-
rung überhaupt nicht Teil des Gesundheits-
systems ist. Diese Frage ist also durchaus
berechtigt; denn die Kosten des US-Gesund-
heitssystems liegen weit über dem, was der
Rest der OECD-Länder aufweist. Präsident
Obama hat dafür gesorgt, dass die restlichen
30 bis 40 Millionen Bürger bei uns vom
Gesundheitssystem erfasst werden.

Was war die Rolle des CBO in diesem
Prozess? Der Vorschlag von Präsident Clin-
ton, der 1993 ins Amt kam, ist im Gegensatz
zu dem, was Präsident Obama im Jahr 2009
vorgeschlagen hat, fehlgeschlagen. Präsi-
dent Clinton hat damals eine Ausweitung des
Gesundheitssystems vorgeschlagen, um
mehr Bürgern eine Gesundheitsversicherung
anzubieten. Dies war sehr stark von seiner
Frau geprägt.

Ich war damals ein hochrangiger Mitar-
beiter im CBO. Wir haben aus haushalts-
technischer und nicht aus politischer Sicht,
also nicht aus der Sicht, ob der Vorschlag
sinnvoll ist oder nicht, klare Einschätzungen
bezüglich der Kosten abgegeben. Die Regie-
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rung Clinton hat unseren Ratschlägen da-
mals keine Beachtung geschenkt.

Der Vorschlag von Clinton ist aus einer
ganzen Reihe von Gründen fehlgeschlagen.
Ich glaube, die Tatsache, dass unser Rat-
schlag ignoriert wurde, war ein Grund dafür.
Die Einschätzung der Regierung Clinton
bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen
stimmte überhaupt nicht mit unserer Ein-
schätzung überein. Ich denke, dies war auch
ein Grund für das Scheitern; denn die politi-
schen Gegner konnten das natürlich dazu
nutzen, den Vorschlag abzuschmettern. Ob-
wohl die Partei von Clinton damals in beiden
Häusern, im Repräsentantenhaus und auch
im Senat, die Mehrheit hatte, hat er seinen
Vorschlag nicht durchsetzen können.

16 Jahre später kam Obama ins Amt.
Auch seine Partei hatte damals im Reprä-
sentantenhaus und im Senat die Kontrolle. Er
hatte ähnliche Vorschläge, sah eine ähnliche
Ausweitung vor. Aber eines hat er anders
gemacht als Clinton: Er hat sich unsere
Schätzung hinsichtlich der Kosten genau
angeschaut. Er hat zwar auch eine eigene
Schätzung erstellen lassen, dabei aber un-
sere Vorschläge durchaus ernst genommen.
Das CBO hat damals gesagt: Wir glauben,
dass es teurer wird als nach der jetzigen
Einschätzung des Präsidenten. - Obamas
Vorschlag ging am Ende durch.

Ich will damit sagen: Ein Wert, den das
CBO für die Exekutive haben kann, ist, dass
ihr eine zweite, unabhängige Meinung mit-
geteilt wird. Ich denke, ein ganz konkretes
Beispiel ist, dass einmal, 1993, ein sehr
wichtiger Vorschlag gescheitert ist, während
er 2009, 16 Jahre später, unter ganz ähnli-
chen Umständen - außer eben der Tatsache,
dass einmal unser Ratschlag befolgt wurde
und einmal nicht - angenommen wurde.

Während der Anhörung hier kamen
mehrmals die Begriffe „Transparenz“ und
„Glaubwürdigkeit“ zur Sprache. Ich finde,
eine ähnliche Institution wie das CBO könnte
hier in Deutschland genau dieses, nämlich
Transparenz und Glaubwürdigkeit, bewirken.
Das ist ganz wichtig.

Das CBO hat ungefähr 250 Mitarbeiter.
Ein Drittel dieser Mitarbeiter sind promovierte
Volkswirte. Als ich dazukam, wurde dort na-
türlich schon eine tolle Arbeit geleistet. Aber
man hatte ein Problem: Es bestand darin, die
Informationen in verständliche, einfache
Worte zu fassen, sodass auch die Politiker

damit umgehen konnten. Das war ein großes
Problem.

Wenn Sie einmal nach Washington kom-
men, dann fahren Sie dort vielleicht auch mit
der U-Bahn. Das öffentliche U-Bahn-System
wurde vor gut 30 Jahren gebaut. Dieses
Hauptsystem ist eines von zwei U-Bahn-
Systemen in Washington. Das andere ist nur
ganz klein, und das Fahren kostet nichts. Es
handelt sich um U-Bahnen, die nur zwischen
den Gebäuden des Senats, des Repräsen-
tantenhauses und des Kapitols hin- und
herfahren.

Als ich ins CBO kam, habe ich meinen
Mitarbeitern gesagt, dass es eine neue An-
forderung gibt - sie mussten nämlich einen
Test bestehen -:. Wenn ein Kongressmitglied
mit der U-Bahn zur Abstimmung ins Parla-
ment fährt, dann hat er ungefähr zwei Minu-
ten Zeit, nachzulesen, worum es bei dieser
Abstimmung geht. Ich habe meinen Mitar-
beitern gesagt: Ihr habt ein Papier zur Verfü-
gung. Auf jeder Seite könnt ihr etwas schrei-
ben und auch Zeichnungen abbilden, aber
darauf muss alles stehen. Die Analyse muss
so einfach gefasst sein, dass sie auf zwei
Seiten Papier passt, damit ein Kongress-
mitglied dieses Papier in seine Tasche ste-
cken, sich kurz in die U-Bahn setzen und es
lesen und auch verstehen kann.

Einige haben rebelliert und fast ihre Kün-
digungen eingereicht, weil sie ihre umfang-
reich ausgearbeitete Arbeit nicht so weit zu-
sammenfassen wollten. Ich denke aber, das
war ein sehr erfolgreicher Ansatz. Diesen
verfolgen wir auch heute noch.

Das bewirkt sehr viel Glaubwürdigkeit und
Transparenz. Diese Unterlagen werden auch
den Medien zur Verfügung gestellt; denn
auch die Medien müssen das natürlich ver-
stehen. Ich denke, das ist sehr wichtig und
damit auch eine Hilfe für die Exekutive, weil
sie weiß, dass das CBO immer etwas Einfa-
ches und Verständliches produzieren wird,
egal wie komplex das Thema auch ist.

Priska Hinz (Herborn) (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ich habe eine allerletzte Frage an
Herrn Wendorff und Herrn Wolff.

Weil alle Koalitionsfraktionen auch mal
wieder in der Opposition sitzen werden

(Norbert Barthle (CDU/CSU): Ge-
mach!)

- irgendwann ist es so weit, Norbert -,
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